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Kreis Lippe 
 
15 Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2013 
 
Der Entwurf des Jahresabschlusses ist gem. § 101 Abs. 1 
und 8 GO NRW i.V.m. § 103 Abs. 1 GO NRW vom Rech-
nungsprüfungsausschuss bzw. der örtlichen Rechnungs-
prüfung geprüft worden, der Rechnungsprüfungsausschuss 
hat nach Beratung des Entwurfs des Jahresabschlusses 
2013 und der Prüfungsberichte der Rechnungsprüfung ei-
nen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.   
 
Der Kreistag des Kreises Lippe hat in seiner Sitzung am 
15.12.2014 den vom Rechnungsprüfungsausschuss ge-
prüften Jahresabschluss durch Beschluss festgestellt, über 
die Behandlung des Jahresfehlbetrages beschlossen und 
dem Landrat Entlastung erteilt (§ 53 Abs. 1 KrO NRW 
i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW). 
 
Der Jahresabschluss 2013 des Kreises Lippe wurde der 
Bezirksregierung Detmold gem.  
§ 96 Abs. 2 GO NRW mit Schreiben vom 22.12.2014 an-
gezeigt. 
 
Die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 
2013 werden wie folgt bekannt gemacht: 
 
Gesamtergebnisrechnung:   
 Jahresfehlbetrag   - 6.530.208,24 € 
 
Gesamtfinanzrechnung:    
 Liquiditätsüberschuss 3.822.689,18 € 
 
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage:  
 Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2013 in Höhe  
 von 6.530.208,24 € wird der Ausgleichsrücklage 
 entnommen. 
 
Der Jahresabschluss 2013 mit vollständiger Ergebnisrech-
nung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, 
dem Anhang und dem Lagebericht liegt in der Zeit vom 
26.01.2015 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 
2014 bei der Kreisverwaltung Lippe in Detmold, Felix – Fe-
chenbach - Str. 5, 32756 Detmold – Bürgerservice – wäh-
rend der Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme aus.  
 
Die vollständige Schlussbilanz zum 31.12.2013 ist nach-
stehend abgedruckt. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Jahresabschluss wird hiermit gem. § 53 Kreisordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Bekanntmachung vom 
14.07.1994; GV NW S. 646) in der zurzeit gültigen Fassung 
in Verbindung mit § 96 Abs. 2 Satz 2 Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen (Bekanntmachung vom 14.07.1994; 
GV  NW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Detmold, den 26.01.2015 
 
 
Gez. 
 
Schäfer 
 
 
- Kämmerer - 

Kr.Bl.Lippe 26.01.2015 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
16 Haushaltssatzung der Stadt Bad Salzuflen für 

das Haushaltsjahr 2015 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der derzeit gültigen Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) hat 
der Rat der Stadt Bad Salzuflen mit Beschluss am 
10.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen so-
wie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird  
 
im Ergebnisplan mit  
Gesamtbetrag  
der Erträge auf    138.794.100 EUR 
Gesamtbetrag  
der Aufwendungen 
auf    138.717.400 EUR 
 
im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit  
auf   130.411.200 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit  
auf   127.996.300 EUR 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit  
auf       8.629.300 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit  
auf     25.194.000 EUR 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit  
auf     13.301.000 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit  
auf     10.157.000 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investi-
tionen erforderlich ist, wird auf  
 

8.300.000 EUR 
festgesetzt.   
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der 
zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf 

8.664.000 EUR 
festgesetzt. 
 

 
Einzelne Verpflichtungsermächtigungen können im Rah-
men haushaltsrechtlicher Vorschriften auch für andere In-
vestitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. 
 

§ 4 
 
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfol-
gen. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

70.000.000 EUR 
festgesetzt. 
 
In diesem Zusammenhang können zur wirtschaftlicheren 
Abwicklung kurzfristige Liquiditätsdarlehen im Liquiditäts-
verbund mit den Beteiligungen (Wirtschaftsbetriebe Bad 
Salzuflen GmbH, Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH und 
Staatsbad Salzuflen GmbH) bis zu einer maximalen Lauf-
zeit von einem Jahr im Einzelfall unter angemessener Ver-
zinsung vergeben werden. 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A)  
auf    425 v.H. 

1.2 für die Grundstücke  
(Grundsteuer B)  
auf    620 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer  

auf    445 v.H. 
 
Die vorstehende Angabe der Steuersätze hat nur deklara-
torische Bedeutung, da für das 
Haushaltsjahr 2015 eine Hebesatzsatzung erlassen wor-
den ist. 
 

§ 7 
 
Die im Stellenplan als künftig wegfallend (kw) bzw. künftig 
umzuwandeln (ku) bezeichneten Stellen fallen fort oder 
sind entsprechend den Vermerken umzuwandeln, sobald 
die derzeitigen Stelleninhaber ausgeschieden oder auf an-
dere Stellen versetzt worden sind. 
 

§ 8 
 
Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitions-
maßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 und § 14 
GemHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf 
von Einzelmaßnahmen, grundsätzlich auf 50.000 € festge-
setzt. 
 

§ 9 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-

lungen sowie 
Verpflichtungsermächtigungen 
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Als unerheblich i.S. von § 83 GO NRW werden über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ange-
sehen, 
 
1. wenn sie unmittelbar auf gesetzlicher oder vertraglicher 
Grundlage beruhen oder 
 
2. wenn es sich um durchlaufende Positionen/Zahlungen 
handelt oder 
 
3. wenn über- oder außerplanmäßige Positionen in voller 
Höhe durch zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen 
gedeckt werden können, sofern diese nicht schon durch die 
gebildeten Budgets bereits gedeckt sind oder 
 
4. alle übrigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zur 
Wertgrenze, die für Geschäfte der laufenden Verwaltung 
festgelegt ist. 
 
Als unerheblich im Sinne von § 83 i.V.m. § 85 GO NRW 
gelten über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermäch-
tigungen bis zur Wertgrenze, die für Geschäfte der laufen-
den Verwaltung festgelegt ist.  
 
Die erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen sowie 
Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der vorherigen 
Zustimmung des Rates. 
 
Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwen-
dungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächti-
gungen dem Rat zeitnah zur Kenntnis zu bringen, sofern 
sie nicht geringfügig sind. Die Kenntnisnahme der gering-
fügigen Beträge erfolgt über den Jahresabschluss. 
 
Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu 5.000 € 
pro Budget einer Produktgruppe sowie ferner alle über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die 
im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss (u.a. einschl. 
der Internen Leistungsverrechnungen, Kalkulatorischen 
Abschreibungen, Vermögensveränderungen und Rückstel-
lungen), der Umsetzung des NKF sowie finanzneutrale Mit-
telumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen, 
die bei Strukturänderungen der Verwaltung und im Bereich 
der Personalwirtschaft erforderlich werden. 
Geringfügig sind ebenso alle über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen, die aus finanzstatisti-
schen Gründen für die finanzneutrale Änderung von Sach-
konten erforderlich werden. 
 

§ 10 
 
Mittelverschiebungen innerhalb der Budgets mit Zahlungs-

verpflichtungen 
 
Die Entscheidung über Mittelverschiebungen mit Zahlungs-
verpflichtungen ab 50.000 € (z.B. bei allen Instandhaltungs-
, Instandsetzungs- und Erneuerungsvorhaben für Unterhal-
tung und Investition) innerhalb der gebildeten Budgets bzw. 
anhand der Bewirtschaftungsregeln trifft der Finanzaus-
schuss (mit Ausnahme der Deckungsbudgets der allge-
meinen Finanzwirtschaft und der Personalwirtschaft). 
 

§ 11 
 

Ermächtigungsübertragungen 
 
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind 
gemäß § 22 GemHVO übertragbar. 

 
Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben 
bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck ver-
fügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens 
jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in 
dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen 
Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden In-
vestitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, 
bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten 
dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar. 
 
Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Ver-
pflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden 
Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur 
Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung 
von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für 
ihren Zweck verfügbar.  
 
Bei Übertragung von Aufwands- bzw. Auszahlungsermäch-
tigungen sollen die damit verbundenen oder in engem Zu-
sammenhang stehenden Ertrags- bzw. Einzahlungser-
mächtigungen (z.B. für Zuwendungen) in geeigneter Weise 
mit übertragen werden. 
 
Ermächtigungen für Auszahlungen, die in Zusammenhang 
mit rechtlichen Verpflichtungen oder in ähnlicher Weise 
(z.B. aufgrund Rückstellungsbildungen) stehen, bleiben bis 
zur Erfüllung der Verpflichtung bzw. der Inanspruchnahme 
der Rückstellung o.ä. verfügbar.  
 
Im übrigen bleiben sonstige Ermächtigungen für Aufwen-
dungen und Auszahlungen des lfd. Bereichs (d.h. außer-
halb der Investitionen) maximal bis zum Ende des zweiten 
dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar. 
 
Werden Ermächtigungen übertragen, erhöhen sie die ent-
sprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden 
Jahres. 
 
Bad Salzuflen, den 11. Dezember 2014 
Dr. Honsdorf 
Bürgermeister 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

nach den geltenden Vorschriften und: 
 
(Erfüllung der Anzeigepflicht): 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß 
§ 80 Abs. 5 GO dem Landrat als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom 19.12.2014 
angezeigt worden. 
 
(Verfügbarmachung zur Einsichtnahme): 
Die Haushaltssatzung 2015 -mit ihren Anlagen einschl. 
Haushaltsplan- ist zur Einsichtnahme gemäß § 80 Abs. 6 
GO im Fachdienst 20 Kämmerei der Stadt Bad Salzuflen, 
Rathaus, Rudolph-Brandes-Allee 19, 32105 Bad Salzuflen 
während der Öffnungszeiten verfügbar. 
 
Bad Salzuflen, den 15. Januar 2015 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Honsdorf 

Kr.Bl.Lippe 26.01.2015 
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Stadt Barntrup 
 
17 Jahresabschluss des Wasserwerkes der Stadt 

Barntrup zum 31.12.2013 
 
Der Rat der Stadt Barntrup hat am 11.11.2014 den Jahres-
abschluss und den Lagebericht zum 31.12.2013 festgestellt 
und über die Gewinnverwendung wie folgt beschlossen: 
 
„Der Gewinn in Höhe von 20.882,70 € soll in eine zweck-
gebundene Rücklage für zukünftige Investitionen einge-
stellt werden.“ 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen im Verwaltungs-
gebäude Rathaus, Mittelstraße 38, Zimmer Nr. 15 a, 32683 
Barntrup, zur Einsichtnahme während der Dienststunden 
aus. 
 
Abschließender Vermerk der GPA NRW: 
 
„Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Wasserwerk der Stadt 
Barntrup. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31.12.2013 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Concunia GmbH, Münster, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 25.04.2014 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt:  
 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigen-
betriebs Wasserwerk der Stadt Barntrup, Barntrup, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013  ge-
prüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterla-
gen nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, 
den landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung 
des gesetzlichen Vertreters des Wasserwerkes der Stadt 
Barntrup. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung so-
wie über den Lagebericht abzugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung  nach § 106 GO 
NRW und § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grunds-
ätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des 
Wasserwerkes der Stadt Barntrup sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung die Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte 
Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt.  
 

 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen des gesetzlichen Vertreters des Wasserwerkes der 
Stadt Barntrup sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir 
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz-  und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der 
Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Concunia GmbH ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt 
dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich.“ 
 
Herne, den  09.12.2014 
GPA NRW  
Im Auftrag 
 
gez. Matthias Middel 
 
Bekanntmachung 
 
Der Jahresabschluss des Wasserwerkes der Stadt Barn-
trup für das Geschäftsjahr 2013 sowie der Prüfungsver-
merk der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen in 
Herne vom 09.12.2014 werden gem. § 16 der Hauptsat-
zung der Stadt Barntrup vom 12. November 2009 in der 
z.Z. geltenden Fassung i.V. mit § 26 Abs. 3 der Eigenbe-
triebsverordnung vom 16.11.2004 (GV NW S. 644) in der 
z.Z. geltenden Fassung und § 14 der Betriebssatzung vom 
14.07.2010 in der z.Z. geltenden Fassung öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
32683 Barntrup, den  07.01.2015 
 
 
(Jürgen Schell) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 26.01.2015 
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Anhang 

für das Geschäftsjahr 2013 
 
I. Allgemeine Angaben, Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden 
 
1. Der Jahresabschluss des Wasserwerkes der Stadt 

Barntrup für das Geschäftsjahr 2013 wurde nach der 
Eigenbetriebversordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV-NRW S. 
644) in der Fassung vom 13. August 2012 (GV-NRW S. 
950) unter Berücksichtigung der deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften 
aufgestellt. 

 
2. Die Gliederung der Bilanz wurde gemäß § 265 Abs. 5 

HGB um folgende Positionen erweitert: 
 

− Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen 
− Verteilungsanlagen 
− Forderungen an die Stadt 
− Sonderposten für Investitionszuschüsse 
− empfangene Ertragszuschüsse 
− Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 

 
3. Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände 

und Schulden. 
 
4. Die Bewertung der in der Bilanz ausgewiesenen Ver-

mögensgegenstände und Schulden erfolgte unter dem 
Grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit. 
Die jeweiligen Bilanzposten sind zum Bilanzstichtag 
vorsichtig und einzeln bewertet worden. Dabei fanden 
sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung be-
kannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag be-
reits vorlagen, Berücksichtigung. 

 
II. Erläuterungen zur Bilanz 
  
 
A. Aktivseite 
 
1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus 

dem Anlagenspiegel, der diesem Anhang als Anlage 1 
beigefügt ist. 

 
Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sach-
anlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungs-
kosten aktiviert und um die planmäßigen Abschreibun-
gen vermindert. Die Festlegung der Nutzungsdauer des 
Anlagevermögens  
orientierte sich an den amtlichen Abschreibungstabellen 
der Finanzverwaltung. Die immateriellen Vermögens-
gegenstände werden nach der linearen Methode abge-
schrieben. Die Abschreibung des Sachanlagevermö-
gens erfolgte für bis zum 31. Dezember 2007 ange-
schaffte Anlagegüter grundsätzlich nach der degressi-
ven Methode, sofern die lineare Methode nicht zu ei-
nem höheren Abschreibungsbetrag führte. Für die ab 
dem 01. Januar 2008 angeschafften Anlagegüter wer-
den die Abschreibungen des Sachanlagevermögens 
nur noch linear vorgenommen. Für Wirtschaftsgüter mit 
Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 
wurde ein Sammelposten gebildet, der entsprechend 
steuerlicher Vorgaben nach § 6 Abs. 2a) EStG mit je 
einem Fünftel pro Wirtschaftsjahr aufgelöst wurde.  
 
 

 
Die Herstellungskosten der selbsterstellten Verteilungs-
anlagen beinhalten neben den direkt zurechenbaren 
Einzelkosten auch anteilige Material- und Fertigungs-
gemeinkosten. In den Geschäftsjahren 1996 bis 2005 
wurden die empfangenen Ertragszuschüsse aktivisch 
von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der 
entsprechenden Vermögensgegenstände abgesetzt. 
 
Grundstücke oder grundstücksgleiche Rechte wurden 
im Geschäftsjahr weder erworben noch veräußert. 
 
Die Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen haben ei-
ne rechtliche Leistungsfähigkeit von 1.086.000 cbm. 
Tatsächlich wurden im Berichtsjahr aber nur 387.846 
cbm gefördert. Dies entspricht einem Ausnutzungsgrad 
von rd. 35,7 %. 

 
2. Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den gewogenen 

Durchschnittspreisen 
 
3. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen re-

sultieren aus dem laufenden Abrechnungsverkehr des 
Wasserwerkes der Stadt Barntrup. Das allgemeine Aus-
fallrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung von 
T€ 2 berücksichtigt worden. Hierbei wurde ein pauscha-
ler Satz von 2 % unterstellt. Die Forderungen sind 
sämtlich kurzfristig, d.h. sie haben eine Laufzeit von ei-
nem Jahr. 

 
4. Die Forderungen an die Stadt ergeben sich im Wesent-

lichen aus weiterzuleitenden Abwassergebühren und 
haben eine Laufzeit von einem Jahr. 

 
5. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten u.a.  

Steuererstattungsansprüche von T€ 21.  
 
6. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet 

ein Disagio von T€ 5, das entsprechend der Laufzeit 
des zugehörigen Darlehens aufgelöst wird. Darüber 
hinaus werden Anzahlungen von T€ 5 erfasst, die Auf-
wendungen des Geschäftsjahres 2014 darstellen. 

 
B. Passivseite 
 
1. Der Ausweis des gezeichneten Kapitals erfolgte in 

Übereinstimmung mit § 11 der Betriebssatzung. 
 
2. Die allgemeinen Rücklage blieb im Wirtschaftsjahr 2013 

unverändert. 
 
3. Der Gewinn des Jahres 2013 in Höhe von 20.882,20 € 

soll in eine zweckgebundene Rücklage für zukünftige 
Investitionen eingestellt werden. 

 
4. Die Gewinnrücklage veränderte sich im Berichtsjahr um 

den berücksichtigten Jahresüberschuss 2012 im Zuge 
der Umsetzung  des Ratsbeschlusses vom 16. Juli 
2013. 

 
5. Im Geschäftsjahr 2013 erwirtschaftete das Wasserwerk 

der Stadt Barntrup einen Jahresüberschuss von 21 T€. 
Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss 
in eine zweckgebundene Rücklage einzustellen. 

 
6. Das Eigenkapital des Wasserwerkes der Stadt Barntrup 

hat sich im Wirtschaftsjahr 20132 wie folgt entwickelt: 
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 Stand   Stand 
 01.01.2013 Zuführung Abgang 31.12.2013 
 T€ T€ T€ T€ 
Stammkapital 600 0 0 600 
Allgemeine Rück-
lage 

17 0 0 17 

Gewinnrücklage 48 22 0 70 
Verlustvortrag (-) 
bzw. Gewinnvor-
trag (+) 

+ 4 0 0 + 4 

Jahresüberschuss 
(+)/-fehlbetrag (-) 

21 21 -21 21 

 690 43 -21 712 

 
7. Als Sonderposten für Investitionszuschüsse werden 

vereinnahmte Anschlusskostenbeiträge und Anschluss-
kostenerstattungen ausgewiesen. Die Auflösung dieser 
Beiträge erfolgte bis 31. Dezember 2007 degressiv mit 
6 % p.a. ab dem 01. Januar 2008 erfolgt eine lineare 
Auflösung mit 3 % p.a. 

 
8. Die empfangenen Ertragszuschüsse wurden mit ihren 

Ursprungswerten passiviert und mit 5 % der Ur-
sprungswerte erfolgswirksam aufgelöst. In den Ge-
schäftsjahren 1996 bis 2005 wurden die empfangenen 
Ertragszuschüsse aktivisch von den Anschaffungs- 
bzw. Herstellungskosten der entsprechenden Vermö-
gensgegenstände abgesetzt. 

 
9. Die Steuerrückstellungen beinhalten die Körperschafts-

steuer einschließlich Solidaritätszuschlag für das Ge-
schäftsjahr 2013 (T€ 4) und die zu erwartende Gewer-
besteuer für das Geschäftsjahr 2013 (< T€ 1). 

 
10. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle er-

kennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie 
entwickelten sich im Geschäftsjahr 2013 wie folgt: 

 
 Stand  Inanspruch-

nahme/ 
Stand 

 01.01.2013 Zuführung Auflösung 31.12.2013 
 T€ T€ T€ T€ 
Jahresab-
schlusser-
stellung und 
-prüfung    

22 19 22 19 

nicht ge-
nommener 
Urlaub und 
Überstunden 

4 4 4 4 

Aufbewah-
rungsver-
pflichtungen 

5 0 0 5 

 31 23 26 28 

 
11. Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag 

angesetzt. Einzelheiten ergeben sich aus dem nachste-
henden Verbindlichkeitenspiegel: 

   davon mit einer Restlaufzeit 
  Gesamt bis zu 1 Jahr über 5 Jahre 
  T€ T€ T€ 
a) Verbindlichkeiten gegen-

über Kreditinstituten 
482 40 315 

b) Verbindlichkeiten aus Lie-
ferungen und Leistungen 

15 15 0 

c) Verbindlichkeiten gegen-
über der Stadt 

532 211 295 

d) Sonstige Verbindlichkeiten 48 48 0 
  1.077 314 610 

 
12. Es bestehen Nachholbeträge für Konzessionsabgaben 

an die Stadt Barntrup als sonstige finanzielle Verpflich-
tung in Höhe von insgesamt T€ 100, die in etwa glei-
chen Jahresbeträgen in den Geschäftsjahren 2014 bis 
2018 zu zahlen sind. Aufgrund der Ertragskraft des Ei-
genbetriebs im Geschäftsjahr 2013 ist an die Stadt 
Barntrup eine Konzessionsabgabe in Höhe von 
63.000,00 € zu zahlen.  
 

 
Weitergehende Haftungsverhältnisse gemäß § 251 
HGB sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß 
§ 285 Nr. 3 HGB bestehen nicht. 

 
III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
 
1. Umsatzerlöse, Mengen- und Tarifstatistik 
 

a) Die Umsatzerlöse entwickelten sich im Vergleich 
zum Vorjahr wie folgt: 

 
b) Wasserabgabe an Endverbraucher und Weiterver-

teiler: 
 
 
 
 
c) Tarife 

 
Die Grundgebühr betrug im Geschäftsjahr 2013 bei ei-
nem Zähler bis 5 cbm/Std.  € 10,20/Monat (Vorjahr € 
8,40/Monat). Bei größerer Nennweite ergaben sich ge-
staffelte höhere Grundgebühren. Die Verbrauchsgebühr 
betrug in 2013 wie im Vorjahr € 1,06 je cbm. 

 
2. Personalaufwand und zahlenmäßige Entwicklung 

der Belegschaft 
 

Der Personalaufwand setzte sich wie folgt zusammen: 
 

 2013 2012 
 T€ T€ 
Löhne und Gehälter 197 193 
Sozialabgaben 38 39 
Aufwendungen für Al-
tersvorsorge und Bei-
hilfen 

16 15 

 251 247 
 

Am 31. Dezember 2013 waren – unverändert zu Vor-
jahr - drei tariflich Beschäftigte im technischen Bereich 
sowie ein tariflich Beschäftigter im kaufmännischen Be-
reich tätig.  
 
Die Erledigung der technischen und kaufmännischen 
Arbeiten erfolgte teilweise auch durch Bedienstete der 
Stadt Barntrup. Die in diesem Zusammenhang angefal-
lenen Aufwendungen sind über einen Verwaltungskos-
tenbeitrag mit der Stadt abgerechnet worden und wer-
den unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 
ausgewiesen. 

 
3. Weitere Angaben 
 

Weitere Angaben zur Gewinn- und Verlustrechung sind 
nicht erforderlich. 

 

 2013 2012 
 T€ T€ 
Verbrauchsgebühren 
aus Wasserverkauf 

384 389 

Grundgebühren aus 
Wasserverkauf 

325 267 

Nebengeschäftserträge 4 5 
Auflösung empfange-
ner Ertragszuschüsse 

12 16 

 725 677 

2013 2012 
cbm cbm 
364.037 369.305 
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IV. Sonstige Angaben 
 
1. Der Betriebsleitung gehörten Herr Bürgermeister Her-

bert Dahle als Betriebsleiter und Herr Fred Heuer als 
stellvertretender Betriebsleiter an. Während der Be-
triebsleiter keine Bezüge erhält, belaufen sich die Ge-
samtbezüge für den stellvertretenden Betriebsleiter im 
Geschäftsjahr 2013 auf T€ 62. 

 
2. Dem Betriebsausschuss des Wasserwerkes der Stadt 

Barntrup gehörten im Geschäftsjahr 2013 folgende Mit-
glieder an: 

 
Ratsmitglied Friedlinde Pape (Vorsitzende),   

Dipl.-Rechtspflegerin 
Ratsmitglied Ernst Noltemeier (stellvertreten-

der Vorsitzender), Landwirt 
Ratsmitglied Adolf Albert, Maschinenbau-

techniker 
Ratsmitglied Dieter Kuhlemann, Rentner bis 

30.06.2013 
Ratsmitglied Boris Kasper, Oberstraßenwär-

ter ab 01.07.2013 
Ratsmitglied  Jürgen Müller, Industriemeister 
Ratsmitglied Christian Olschewski, Dipl.-

Ingenieur 
Ratsmitglied  Dietrich Tornau, Soldat a.D. 
Ratsmitglied Wilfried Düwel, Kaufmännischer 

Angestellter  
Ratsmitglied Henning Waltermann, Kfm. An-

gestellter  
sachkundiger Bürger    Manfred Schäfer, Energieanla-

genelektroniker 
sachkundiger Bürger    Norbert Wrede, Industriemeister  
sachkundiger Bürger    Werner Wolter,  Elektriker 
sachkundiger Bürger    Werner Höwing, Unternehmer   

 
Der Betriebsausschuss erhielt im Geschäftsjahr 2013 
keine Zuwendungen. 

 
3. Das Wasserwerk der Stadt Barntrup ist Mitglied der 

Versorgungsanstalt des Bundes der Länder (VBL) in 
Karlsruhe. 

 
Die Zusatzversorgung basiert auf einem Versorgungs-
punktemodell. Die nach dem Punktemodell ermittelte 
Betriebsrente tritt zur Grundversorgung (gesetzliche 
Rente) hinzu und entwickelt sich davon losgelöst. 
 
Der Pflicht zur Versicherung unterliegen grundsätzlich 
alle Beschäftigten eines beteiligten Arbeitgebers. 
 
Der Umlagesatz beträgt vom 01.01.2002 an 7,86 Pro-
zent des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Davon 
trägt der Arbeitgeber 6,45 Prozent und der Beschäftigte 
als Eigenanteil 1,41 Prozent.  
 
Zur Finanzierung der aus dem geschlossenen Gesamt-
versorgungssystem herrührenden Leistungsverpflich-
tungen hat im Tarifgebiet West der beteiligte Arbeitge-
ber zusätzlich seit dem 01.01.2002 neben der Umlage 
ein steuer- und sozialversicherungsfreies Sanierungs-
geld zu entrichten. Die weitere Entwicklung des Umla-
gesatzes einschließlich Sanierungsgeld ist derzeit nicht 
absehbar, aufgrund der demographischen Entwicklung 
ist langfristig von steigenden Umlagen auszugehen.  

 
 

 
4. Stand der Anlagen im Bau und geplante Baumaßnah-

men 
 

Die Anlagen im Bau zum 31. Dezember 2013 von T€ 68 
entfallen auf: 
 
     T€ 
Hausanschlüsse   1 
Leerrohre Hochbehälter "Saalberg" 6 
Wasserrechte/Wasserschutzgebiete      61 
                                                                68 
 
Für 2014 sind insbesondere der Ausbau bzw. Erneue-
rung des Rohrnetzes, die Herstellung und Erneuerung 
von Hausanschlüssen sowie aufgrund des Ablaufes der 
Eichzeit die Auswechslung von Wasserzählern sowie 
die Erstellung eines Gutachtens für die Neubeantra-
gung von Wasserrechten und der Ausweisung von 
Wasserschutzgebieten geplant. 
 
Die Finanzierung der Maßnahmen soll durch Darle-
hensneuaufnahmen und eigene Finanzmittel sicherge-
stellt sein. 

 
5. Die Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Münster, war im Geschäftsjahr 2013 mit der Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das 
Geschäftsjahr 2013 beauftragt. Auf die Abschlussprü-
fungsleistungen entfallen Aufwendungen in Höhe von 
T€ 12. Für diese Aufwendungen wurde bereits im Ge-
schäftsjahr 2013 eine Rückstellung in Höhe  von T€ 18 
gebildet. Die Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, Münster, wurde für die Erbringung dieser 
Leistung beauftragt.  
Darüber hinaus liegen keine weiteren Auftragsverhält-
nisse (insbesondere Bestätigungsleistungen und sons-
tige Leistungen) mit der Concunia GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Münster, vor.  

 
Anlage zum Anhang 
Anlagenspiegel 
 
Barntrup, 31. März 2014 
 
Wasserwerk der Stadt Barntrup 
 
gez. Herbert Dahle 
- Betriebsleiter – 
 

Lagebericht 
für das Geschäftsjahr 2013 

 
A. Darstellung des Geschäftsverlaufs einschließlich 

des Jahresergebnisses des Wasserwerkes der 
Stadt Barntrup 

 
1. Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
 
1. Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
 
Am 10. März 2010 hat der Landtag NRW das Gesetz zur 
Änderung des Landeswassergesetzes (LWG), das soge-
nannte Vorschaltgesetz, verabschiedet. Danach sind Anla-
gen zur Aufbereitung von Wasser für die öffentliche Trink-
wasserversorgung (§ 48 LWG) nach dem Stand der Tech-
nik zu errichten und zu betreiben, wenn die Beschaffenheit 
des Rohwassers dies im Einzelfall und bezogen auf  
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bestimmte Inhaltsstoffe und Eigenschaften erfordert. Von 
dieser Regelung sind viele Wasserwerke betroffen. 
 
In einem ersten Schritt reagierte der Landesgesetzgeber 
damit auf das am 01.03.2010 in Kraft getretene neue Was-
serhaushaltsgesetz (WHG), das von einem Rahmengesetz 
zu einem bundesweit geltenden Gesetz fortentwickelt wur-
de. Aus ehemals 45 Paragrafen sind im WHG nunmehr 
106 nebst zwei Anlagen geworden. Angesichts dieser gra-
vierenden Änderung des Bundesgesetzes muss das Lan-
desgesetz NRW in einem weiteren Schritt über die Ände-
rungen des Jahres 2010 hinaus komplett überarbeitet wer-
den. Dieses sollte im Jahr 2011 geschehen. 
Um die Differenzen zwischen dem neuen WHG und dem 
gültigen Landeswassergesetz NRW in der Zwischenzeit zu 
überbrücken, hat man am 26.02.2010 den Bezirksregie-
rungen einen Vollzugserlass an die Hand gegeben, quasi 
als Vollzugshilfe. 
Am 16. November 2010 ist die neue Grundwasserverord-
nung im Zuge der Verabschiedung einer EU-
Grundwasserrichtlinie vom 12. Dezember 2006 in Kraft ge-
treten. Sie verfolgt Ziele zum Schutz des Grundwassers. Im 
Einzelnen geht es um die Bewertung des chemischen Zu-
standes des Grundwassers, die Begrenzung und Verhinde-
rung einer weiteren Grundwasserverschmutzung, und es 
werden neue Regeln für die Überwachung aufgestellt. 
Besondere Risiken, die etwa beim Einsatz von Bauproduk-
ten oder bei der Verwendung von Rohstoffen für das 
Grundwasser entstehen können, sollen später im Rahmen 
einer separaten  
 
Artikelverordnung zu § 48 WHG konkretisiert werden. Da-
mit soll ein harmonisches Gesamtkonzept für den Bereich 
Boden- und Grundwasserschutz geschaffen werden. 
 
Eine Neufassung der Trinkwasserverordnung trat im Laufe 
des Jahres 2013. Die Verkündung im Bundesgesetzblatt 
erfolgte am 07.08.2013. Das Wasserwerk der Stadt Barn-
trup hat die Neuregelungen in Absprache mit dem Ge-
sundheitsamt des Kreises Lippe umzusetzen, wobei noch 
Fragen zum praktischen Vollzug bestehen.  
 
2. Wirtschaftliche Verhältnisse und Geschäftsverlauf 
 
2.1 Wirtschaftliche Aktivitäten 
 
Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes im Wirt-
schaftsjahr 2013 erstreckten sich gemäß § 1 der Betriebs-
satzung auf die Versorgung der Bevölkerung mit Trink- und 
Brauchwasser innerhalb des Gebietes der Stadt Barntrup. 
Durch einen Wasserlieferungsvertrag mit den Blomberger 
Versorgungsbetrieben werden einige Einwohner auf dem 
Gebiete der Nachbarstadt Blomberg mit Wasser versorgt. 
Die Abrechnung erfolgt mit den Blomberger Versorgungs-
betrieben. 
 
2.2 Investitionen 
 
Das Wasserwerk hat im Berichtsjahr Investitionen von T€ 
201 durchgeführt. Die Anlageinvestitionen betrafen vor-
nehmlich die Erweiterung des Rohrnetzes und der Haus-
anschlüsse sowie die Anschaffung von Zählern und Klein-
geräten und Werkzeugen. Der Schwerpunkt lag, wie in den 
Vorjahren, in der nachhaltigen Substanzerhaltung. Zudem 
wurde mit der Erstellung eines Gutachtens für die Neube-
antragung von Wasserrechten und der Ausweisung von 
neuen Wasserschutzgebieten begonnen. 
 

 
2.3 Finanzierung 
 
Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der 
langfristig gebundenen Vermögenswerte durch langfristiges 
Kapital von T€ 123 (2012 = T€ 115).   
 
2.4 Jahresergebnis 
 
Das Wasserwerk der Stadt Barntrup erwirtschaftete im Ge-
schäftsjahr 2013 einen Jahresüberschuss von T€ 21. Darin 
berücksichtigt wurde, wie im Vorjahr, eine Konzessionsab-
gabe in Höhe von T€ 63, die in 2014 an die Stadt Barntrup 
abgeführt wird. 
Gegenüber dem Ergebnisplan, in dem ein Jahresüber-
schuss von T€ 3 geplant war, stellt der erwirtschaftete Jah-
resüberschuss von T€  21 eine Ergebnisverbesserung von 
T€ 18 dar. 
Die Ergebnisverbesserung hängt im Wesentlichen mit den 
bei der Planaufstellung nicht einzuschätzenden Verläufen 
wie z.B. nicht eingetretene aber kalkulierte Rohrbrüche, 
von anderen aktivierten Eigenleistungen, der Nichtausfüh-
rung von Schieberkreuzerneuerungen sowie von sonstigen 
betrieblichen Erträgen zusammen. 
 
2.5 Umsatzentwicklung 
 
Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2013 aufgrund der 
Anhebung der Grundgebühren um T€ 47 gestiegen.  Die 
Verbrauchsgebühr je cbm ist gegenüber dem Vorjahr un-
verändert. 
Die Wasserabgabe an die Endverbraucher und Weiterver-
teiler ist im Geschäftsjahr 2013 um 5.268 cbm auf 364.037 
cbm (2012 = 369.305 cbm) gesunken. 
 
2.6 Materialaufwand 
 
Für die Leistungsfähigkeit des Wasserwerkes der Stadt 
Barntrup ist die Funktion der Gewinnungs- und Speicheran-
lagen sowie des Verteilungsnetzes von elementarer Be-
deutung. Zur Sicherung eines funktionsfähigen Anlagenbe-
standes und zur Minimierung der Wasserverluste sind 
permanente Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich (Be-
seitigung von Rohrbrüchen und Erneuerung von Schieber-
kreuzen). Im Geschäftsjahr 2013 wurden Instandhaltungs-
maßnahmen in Höhe von insgesamt T€ 218 (2012 = T€ 
155) durchgeführt. 
 
2.7  Personal 
 
Das Wasserwerk der Stadt Barntrup beschäftigte am: 
      
   31.12.2013 31.12.2012  
     Personen   Personen 
Kaufmännische Angestellte        1          1 
Wassermeister           1          1  
Technische Angestellte          2          2  
Auszubildende           -                        -      
Gesamt:                          4          4      
 
Im Geschäftsjahr 2013 wurde ein Personalaufwand von T€ 
251 (2012 = T€ 247) ausgewiesen. Dieser setzt sich zu-
sammen aus Löhnen und Gehältern in Höhe von T€ 197 
(2012 = T€ 193) und Sozialabgaben in Höhe von T€ 54 
(2012 = T€ 54). 
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3. Wasserverluste und Wasserqualität 
 
Im Berichtsjahr ist, unter Berücksichtigung von ermittelba-
ren Wasserverlusten, darüber hinaus ein rechnerischer 
Wasserverlust von 17.875 cbm bzw. 4,61 % (2012 = 8.856 
cbm bzw. 2,29%) bei einer eingespeisten Wassermenge 
von cbm 387.846 (2012 = 387.268 cbm) zu verzeichnen. 
Das entspricht einem rechnerischen Wasserverlust je km 
Verteilungsnetz von ca. 90 cbm (2012 = ca. 98 cbm). 
Im Geschäftsjahr 2013 wurden chemische, physikalische 
und bakteriologische Wasseruntersuchungen durch die 
GBA Gesellschaft für Bioanalytik Hamburg mbH vorge-
nommen. Die Trinkwasserqualität entspricht den Bestim-
mungen der Trinkwasserverordnung und ergab keinen 
Grund zu Beanstandungen.  
 
Die Anzahl der Wasserrohrbrüche hat sich in den letzten 
Jahren wie folgt entwickelt: 
 
2001 15 

2002 18 

2003 12 

2004 15 

2005 24 

2006 14 

2007 20 

2008 14 

2009 12 

2010 15 

2011   6 

2012 15 

2013   9 

 
Die Entwicklung der Wasserverluste der letzten Jahre zeigt 
folgende Aufstellung: 
 

Jahr Unbekannte Verluste 
in cbm 

Verluste in % zur Wasser-
förderung 
 

2001 27.627 6,11 
2002 18.212 3,89 
2003 29.403 6,44 
2004 32.549 7,28 
2005 13.424 3,01 
2006 26.309 6,00 
2007 32.057 7,27 
2008   5.036 1,26 
2009   8.490 2,07 
2010 14.265 3,60 
2011 17.188 4,13 
2012   8.856 2,29 
2013 17.875 4,61 

 
B. Chancen und Risiken, voraussichtliche Entwicklung 
des Wasserwerkes der Stadt Barntrup 
 
1.  Chancen und Risiken 
 
Das Bestreben der Betriebsleitung ist, das Wasserwerk der 
Stadt Barntrup effizient zu führen und mögliche Aufwands-
einsparungen wahrzunehmen, um konstante Verbrauchs-
gebühren bei einer gleichbleibenden Trinkwasserqualität zu 
gewährleisten. 
 
 

 
Die laufenden Investitions- und Instandhaltungsmaßnah-
men dienen zur langfristigen Sicherung des funktionsfähi-
gen Verteilungsnetzes und der Wassergewinnungs- und 
Wasserspeicherungsanlagen sowie der Minimierung der 
Wasserverluste und der Neufestsetzung von Wasser-
schutzgebieten und der Bewilligung neuer Wasserrechte. 
Die derzeit zur Verfügung stehenden Wassergewinnungs- 
und Wasserspeicherungsanlagen als auch die vorliegen-
den Wasserrechte reichen unter Beachtung der voraus-
sichtlichen Entwicklung der Einwohnerzahlen bereits aus, 
um langfristig die Versorgung der Bevölkerung von Barn-
trup mit Trinkwasser- und Brauchwasser zu gewährleisten. 
Wesentliche Erweiterungsinvestitionen, mit Ausnahme von 
Verteilungsnetzerweiterungen in Neubaugebieten, sind 
derzeit nicht absehbar. 
 
Ein nicht einschätzbares sowie (durch das Wasserwerk der 
Stadt Barntrup) nicht beeinflussbares Risiko für das Was-
serwerk der Stadt Barntrup stellt die Entwicklung der Ein-
wohner der Stadt Barntrup und deren Wasserverbrauchs-
verhalten dar. Konstante Verbrauchsgebühren können vo-
raussichtlich nur bei einer konstanten bzw. steigenden 
Einwohnerzahl und konstanten Trink- bzw. Brauchwasser-
verbräuchen gewährleistet werden. Erhebliche niedrige 
Trink- bzw. Brauchwasserverbräuche, bedingt durch sin-
kende Einwohnerzahlen und Trink- bzw. Brauchwasserein-
sparungen, haben zudem zusätzliche Wartungskosten und 
aufwendige Leitungsspülungen zur Folge, die sich negativ 
auf die Aufwandsstruktur des Wasserwerkes der Stadt 
Barntrup auswirken. Hier ist es erforderlich, dass sich die 
Stadt Barntrup als Wohn- und Wirtschaftsstandort etabliert, 
um eine konstante Einwohnerzahl zu sichern. Außerdem 
wird die Entwicklung des Trinkwasserverbrauchs durch die 
Entwicklung der Gesamtwirtschaft im Hinblick auf die Rea-
lisierung von Neubaugebieten und damit zusätzlichen An-
schlussleitungen und Anschlussnehmern bei einer positi-
ven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung oder weiterführen-
den Trinkwassereinsparungen und Hausleerständen im 
Falle einer negativen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
beeinflusst. 
Aufgrund des stagnierenden oder gar negativen Bevölke-
rungswachstums sowie des aus Kostengründen sparsa-
men Umgangs mit Wasser in der Bevölkerung und in der 
Industrie wird sich die Wasserverbrauchsmenge in den 
nächsten Jahren tendenziell eher vermindern. Es bleibt ab-
zuwarten, ob daraus notwendigerweise weitere Leitungs-
spülungen oder Verkleinerungen von Rohrdimensionen mit 
daraus resultierendem Investitionsaufwand notwendig wer-
den. 
Darüber hinaus werden zukünftig hohe Sanierungsinvesti-
tionen in das Wasserversorgungsnetz notwendig, da auf-
grund der Altersstruktur des Netzes – überwiegend 60er 
und 70er Jahre – Leitungen- die Rohrbruchhäufigkeit und 
die Notwendigkeit von Leitungserneuerungen zunehmen 
werden. Das bereits im Vorjahr begonnene Sanierungs-
konzept zum Wasserversorgungsnetz wurde im Berichts-
jahr weiter fortentwickelt, damit die Gebührenbelastung für 
den Bürger auch zukünftig im überschaubaren Rahmen 
bleibt. 
Die Aufrechterhaltung der Trinkwasserqualität ist weiterhin 
eine wichtige Aufgabe für das Wasserwerk der Stadt Barn-
trup. Viren und Parasiten, die gegenüber Chlor weitgehend 
resistent sind, (z.B. Giardia,  Cryptosporidium), die chemi-
sche Belastung des Rohwassers insbesondere mit Nitrat- 
und Pflanzenschutzmitteln sowie mit sogenannten „neuen“ 
Umweltchemiekalien wie perfluorierte Komponenten (PFC) 
stellen hierbei eine Herausforderung dar.  
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Weniger die Aufbereitungstechniken, sondern vielmehr 
weitergehende Aktivitäten zum Schutz der Ressourcen 
sind gefragt (evtl. Ausweitung der bestehenden Kooperati-
on mit der Landwirtschaft).  
Aktuell bestehen jedoch in Bezug auf die Rohwasserquali-
tät keinerlei Einschränkungen. Eine Aufbereitung des ge-
förderten Rohwassers zu sog. Reinwasser ist bei dem 
Wasserwerk der Stadt Barntrup nicht notwendig. 
Im Gegensatz zur Qualität des Trinkwassers liegen derzeit 
keine Risiken bezüglich der Verfügbarkeit von eigenen 
ortsnahen Ressourcen vor. Aufgrund der Tatsache, dass 
die Entnahmemenge bisher kleiner als die Grundwasser-
neubildungsrate ist, wird es in Barntrup voraussichtlich 
auch unter sich ändernden Klimabedingungen (Klimawan-
del) keine grundsätzlichen Probleme mit der Trinkwasser-
versorgung geben. 
 
Risiken, die zukünftig eine Bestandsgefährdung des Unter-
nehmens darstellen können, sind aus heutiger Sicht nicht 
erkennbar. 
 
2. Voraussichtliche Entwicklung des Wasserwerkes der 
Stadt Barntrup  
 
Der Vermögensplan des Wasserwerkes der Stadt Barntrup 
für das Geschäftsjahr 2014 sieht Investitionen von T€ 175 
und für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von T€ 164 in im-
materielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen vor, 
die durch Abschreibungen, Anschlussbeiträge und Haus-
anschlusskosten sowie Darlehensneuaufnahmen finanziert 
werden sollen. 
Die Erfolgspläne für die Geschäftsjahre 2014 und 2015  
gehen von einem Jahresüberschuss von jeweils T€ 1aus. 
 
Im Bereich der Umsatzerlöse wird für die Geschäftsjahre 
2014 und 2015 mit in etwa gleichbleibenden Umsatzerlö-
sen gerechnet (2013 = T€ 723; 2014/15 = T€ 726/725). Bei 
der Planung werden ab dem Jahr 2014 relativ konstante 
Verbrauchsgebühren unterstellt, wobei ab dem 01.01.2013 
höhere Grundgebühren erhoben werden.  Eine weitere An-
hebung der Grundgebühren ab dem Jahr 2016 ist wahr-
scheinlich. Diese werden jedoch durchrückläufige Erträge 
aus der Auflösung von Bauzuschüssen zu einem großen 
Teil kompensiert werden. 
 
Prognosebericht 
 
Das Wasserwerk der Stadt Barntrup wird auch in Zukunft 
das Ziel verfolgen, bei einem gleich bleibend hohen Quali-
täts- und Leistungsanspruch den Aufwand so weit wie 
möglich zu reduzieren und die Wasserpreise so gering wie 
möglich zu halten. Hierzu werden auch in Zukunft sämtli-
che Rationalisierungspotenziale ausgeschöpft und Syner-
gieeffekte konsequent angewandt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sonstige Angaben  
 
Es ergaben sich keine Feststellungen im Rahmen der Prü-
fung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz, die weiterfüh-
rend zu erläutern sind.  
Nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres 2013 sind keine 
Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, über die 
gesondert zu berichten ist.  
 
Barntrup, 31. März 2014 
 
Wasserwerk der Stadt Barntrup 
gez. Herbert Dahle 
-Betriebsleiter- 
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Stadt Blomberg 
 
18 Satzung zur 2. Änderung der Vergnügungs-

steuersatzung der Stadt Blomberg vom 
14.11.2006 vom 19.12.2014 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), in 
der z. Zt. gültigen Fassung und der §§ 1 bis 3 und § 20 
Abs. 2 Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 
(GV NRW S. 712/SGV NRW 610), in der z. Zt. gültigen 
Fassung, hat der Rat der Stadt Blomberg in seiner Sitzung 
am 17. Dezember 2014 folgende Satzung zur 2. Änderung 
der Vergnügungssteuersatzung vom 14.11.2006 beschlos-
sen:  
 

I. 
§ 4 

Steuererhebung 
 
(1) Die Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschick-
lichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten be-
misst sich bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach dem 
Einspielergebnis, bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit 
nach deren Anzahl. Einspielergebnis ist der Betrag der 
elektronisch gezählten Brutto-Kasse. Dieser errechnet sich 
aus der elektronisch gezählten Kasse zzgl. Röhrenent-
nahme (sog. Fehlbetrag), abzüglich Röhrenauffüllung, 
Falschgeld, Prüftestgeld und Fehlgeld.  
 
Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Kalen-
dermonat bei der Aufstellung  
1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 a) bei  

Apparaten mit Gewinnmöglichkeit  
17,0 v. H. des Einspielergebnisses  

Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit  
35,00 Euro,  

2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§ 1 b) bei  
Apparaten mit Gewinnmöglichkeit  

17,0 v. H. des Einspielergebnisses  
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit  

25,00 Euro,  
3. in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten 

(§ 1 Buchst. a und b) bei Apparaten, mit denen Gewalt-
tätigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt 
werden oder die die Verherrlichung oder Verharmlo-
sung des Krieges oder pornographische und die Würde 
des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand 
haben  

1.000,00 Euro.  
 

II. 
§ 13 Inkrafttreten 

Die vorstehende 2. Satzung zur Änderung der Vergnü-
gungssteuersatzung der Stadt Blomberg tritt am 01. Januar 
2015 in Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung zur 2. Änderung der Vergnü-
gungssteuersatzung der Stadt Blomberg wird hiermit öf-
fentlich bekanntgemacht. 
 
 
 
 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
 
d) der Form oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung ist auch auf 
der Internetseite der Stadt Blomberg www.blomberg-
lippe.de/Verwaltung/Öffentliche Bekanntmachungen ein-
sehbar. 
 
Blomberg, den 19.12.2014 
 
 
Geise 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 26.01.2015 
 
 
 
19 Satzung zur 3. Änderung der Hundesteuersat-

zung der Stadt Blomberg vom 26.06.2001 vom 
19.12.2014 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), in 
der z. Zt. gültigen Fassung und der §§ 3 und 20 Abs. 2 
Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV 
NRW S. 712/SGV NRW 610), in der z. Zt. gültigen Fas-
sung, hat der Rat der Stadt Blomberg in seiner Sitzung am 
17. Dezember 2014 folgende Satzung zur 3. Änderung der 
Hundesteuersatzung vom 26.06.2001 beschlossen: 
 

I. 
 
§ 2 Abs. 1 Steuermaßstab und Steuersatz erhält fol-
gende Fassung: 
 
(1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehal-

ter oder mehreren Personen gemeinsam 
 
a) nur ein Hund gehalten wird     48,00 Euro; 
b) zwei Hunde gehalten werden    75,00 Euro je Hund; 
c) drei oder mehr Hunde gehalten werden   

    150,00 Euro je Hund; 
d) ein gefährlicher Hund im Sinne des Abs. 2 gehalten 

wird      408,00 Euro; 
e) zwei oder mehr gefährliche Hunde im Sinne des Abs. 2 

gehalten werden   808,00 Euro je Hund. 
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Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 3 gewährt wird, 
werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht 
berücksichtigt; Hunde, für die eine Steuerermäßigung nach 
§ 4 gewährt wird, werden mitgezählt. 
 
In § 4 Allgemeine Steuerermäßigung wird folgender 
Abs. 1.1 eingefügt:  
 
(1.1) Für Hunde, die zu Besuchszwecken verwendet wer-
den und die dafür vorgesehene Prüfung vor Leistungsprü-
fern eines von der Stadt anerkannten Vereins oder Ver-
bandes mit Erfolg abgelegt haben, wird die Steuer auf An-
trag um ein Viertel des Steuersatzes nach § 2 ermäßigt. 
Die Ablegung der Prüfung ist durch Vorlage eines Prü-
fungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung des 
Hundes in geeigneter Weise glaubhaft zu machen.  
 

II. 
 
§ 11 Inkrafttreten 
 
Die vorstehende 3. Satzung zur Änderung der Hundesteu-
ersatzung der Stadt Blomberg tritt am  
01. Januar 2015 in Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung zur 3. Änderung der Hundesteu-
ersatzung der Stadt Blomberg wird hiermit öffentlich be-
kanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
 
d) der Form oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung ist auch auf 
der Internetseite der Stadt Blomberg www.blomberg-
lippe.de/Verwaltung/Öffentliche Bekanntmachungen ein-
sehbar. 
 
Blomberg, den 19.12.2014 
 
 
Geise 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 26.01.2015 
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Stadt Detmold 
 
20 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 
 

I. 
Haushaltssatzung der Stadt Detmold für das Haus-

haltsjahr 2015 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.12.2013 (GV. NRW. 
S.878) hat der Rat der Stadt Detmold mit Beschluss vom 
17.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen so-
wie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf                200.174.356 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   202.728.614 € 
 
im Finanzplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit auf                                191.793.409 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf                                      191.094.344 € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der       
Investitionstätigkeit auf                                      7.084.551 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
Investitionstätigkeit auf                                    24.714.616 € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der  
Finanzierungstätigkeit auf                               47.339.626 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der  
Finanzierungstätigkeit auf                               36.840.561 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für In-
vestitionen im Haushaltsjahr 2015 erforderlich ist, wird auf 
 

16.389.791 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf 
 

25.925.700 € 
 
festgesetzt. 

 
§ 4 

 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich 
des Ergebnisplans im Haushaltsjahr 2015 wird auf  
 

2.554.258 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
im Haushaltsjahr 2015 in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf 
 

50.000.000 € 
 
festgesetzt.  
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer: 
 
1.1 für die land- und forst- 

wirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf   

                         192 v.H.  
 
1.2 für die Grundstücke 

(Grundsteuer B) auf   
                          495 v.H.  
 
2. Gewerbesteuer: 

auf     
                                       430 v.H.  
 

§ 7 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-

lungen sowie 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grund-
lage beruhen, sind im Sinne des § 83 GO NRW erheblich, 
wenn sie mindestens 25.000 € betragen. 
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 
den Betrag von 15.000 € überschreiten, davon ausgenom-
men sind die internen Leistungsverrechnungen und bilan-
zielle Abschreibungen im Rahmen des Jahresabschlusses. 
 
Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zusammenhang 
mit  
- dem Jahresabschluss oder  
- der Umsetzung des NKF oder  
- finanzneutralen Änderungen von Sachkonten aus finanz-
statistischen Gründen oder 
- finanzneutralen Mittelumschichtungen zwischen den Or-
ganisationsbereichen  

- bei Strukturänderungen der Verwaltung oder 
- im Bereich der Personalwirtschaft  

erforderlich werden.  
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Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächti-
gungen gem. § 85 GO NRW, die auf gesetzlicher oder ver-
traglicher Grundlage beruhen, sind als erheblich anzuse-
hen, wenn sie im Einzelfall mehr als 150.000 € betragen. 
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Verpflichtungs-
ermächtigungen gelten als erheblich, wenn sie im Einzelfall 
mehr als 50.000 € betragen. 
 
Die erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen sowie 
Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der vorherigen 
Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und au-
ßerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie 
Verpflichtungsermächtigungen dem Rat zur Kenntnis zu 
bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. Geringfügig in 
diesem Sinne sind Beträge bis zu 5.000 €. 
 

§ 8 
 

Budgets und Deckungsfähigkeiten 
 
Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Absatz 
1 GemHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der 
einzelnen Organisationsbereiche mit Ausnahme 
 

- der Verfügungsmittel sowie 
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z. B. bi-

lanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrech-
nungen etc.) 

 
jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere 
Deckungsvermerke gemäß § 21 Absatz 2 GemHVO (siehe 
auch „Verzeichnis der Produktsachkonten und Aufträge mit 
Deckungsvermerken“ [gelbe Seiten]) bestehen. Das Glei-
che gilt für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit. 
 
Die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlun-
gen/Auszahlungen innerhalb der kostenrechnenden Ein-
richtungen werden zu jeweils gesonderten Budgets ver-
bunden. 
 
Innerhalb der Budgets sind die Summe der Erträge und die 
Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung ver-
bindlich. 
 
Für die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des 
Finanzplanes gilt das „Verzeichnis der Produktsachkonten 
und Aufträge mit Deckungsvermerken“.  
 
Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines 
Produktbudgets werden gem. § 13 Absatz 2 GemHVO für 
gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der im § 3 der Haus-
haltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflich-
tungsermächtigungen darf nicht überschritten werden. 
 

§ 9 
 

Ausweis von Investitionen in Teilfinanzplänen 
 
Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investiti-
onsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 
GemHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf 
von Einzelmaßnahmen, grundsätzlich auf 250.000 € fest-
gesetzt.  
 
 
 
 

 
§ 10 

 
Stellenplan 

 
Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw.- bzw. ku.-Vermerk: 
 
kw.-Vermerk: Die Stelle entfällt beim Ausscheiden    
                      des Stelleninhabers. 
 
ku.-Vermerk: Die Stelle ist nach Ausscheiden des 
         Stelleninhabers umzuwandeln. 
 
Die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen der Beam-
ten und Tarifbeschäftigten können vorübergehend auch mit 
Beschäftigten der jeweils anderen Beschäftigtengruppe be-
setzt werden. 
 

II: 
Bekanntmachung der Haushalts- 

satzung für das Haushaltsjahr 2015 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 
Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe als untere 
staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Schreiben 
vom 23.12.2014 angezeigt worden. Das Anzeigeverfahren 
wurde mit Verfügung des Kreises Lippe vom 12.01.2015 
abgeschlossen. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt zur Einsicht-
nahme ab dem 26.01.2015 bei der Stadt Detmold, Bielefel-
der Straße 1, II. OG, Zimmer 201, 32756 Detmold öffentlich 
aus und wird dort bis zum Ende der Auslegung des Jah-
resabschlusses 2015 zur Einsichtnahme bereitgehalten 
und ist unter der Adresse www.detmold.de im Internet ver-
fügbar. 
 
Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekom-
men dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 15.01.2015 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
Heller 

Kr.Bl.Lippe 26.01.2015 
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21 Öffentliche Bekanntmachung der Jahresab-

schlüsse der Stadt Detmold zum 31.12.2011 
und zum 31.12.2012 und Entlastung des Bür-
germeisters 

 
Aufgrund des § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der 
Rat der Stadt Detmold am 17.12.2014 die vom Rech-
nungsprüfungsausschuss geprüften und mit einem unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresab-
schlüsse zum 31.12.2011 und zum 31.12.2012 durch Be-
schluss festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung er-
teilt. 
 
Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2011 und zum 
31.12.2012 mit dem jeweiligen Lagebericht sind gemäß § 
96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe als un-
tere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 
23.12.2014 angezeigt worden. 
 
Die Jahresabschlüsse mit den Lageberichten 2011 und 
2012 der Stadt Detmold werden hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die Bilanzen, die Ergebnis- und Finanzrechnun-
gen zum 31.12.2011 und zum 31.12.2012 sind nachfolgend 
abgedruckt. 
 
Die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 mit allen Anlagen 
sowie die Lageberichte 2011 und 2012 liegen zur Einsicht-
nahme ab dem 26.01.2015 bis zur Feststellung des folgen-
den Jahresabschlusses bei der Stadt Detmold, Bielefelder 
Straße 1, Zimmer 201, während der Dienstzeiten öffentlich 
aus und sind im Internet unter www.detmold.de verfügbar. 
 
Detmold, 14.01.2015 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Heller 

Kr.Bl.Lippe 26.01.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schlussbilanz zum 31.12.2011 
Aktiva         in € 
1. Anlagevermögen               741.686.653,61 
1.1.Immaterielle Vermögensgegenstände       223.998,89 
 
1.2. Sachanlagen                674.060.916,43 
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und                40.276.843,04 
         grundstücksgleiche Rechte 
1.2.1.1 Grünflächen                 31.069.851,60 
1.2.1.2 Ackerland       2.474.393,38 
1.2.1.3 Wald, Forsten         262.736,96 
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke    6.469.861,10 
1.2.2 Bebaute Grundstücke und               240.559.374,97 
         grundstücksgleiche Rechte  
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen    3.525.483,30 
1.2.2.2 Schulen                146.761.998,01 
1.2.2.3 Wohnbauten       5.896.102,14 
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-  84.375.791,52 
            und Betriebsgebäude 
1.2.3 Infrastrukturvermögen              374.470.284,57 
1.2.3.1 Grund und Boden des                 35.212.838,88 
            Infrastrukturvermögens 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel     8.097.742,19 
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung   1,00 
            und Sicherheitsanlagen 
1.2.3.4 Entwässerungs- und               191.628.141,42 
            Abwasserbeseitigungsanlagen 
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen     138.845.029,93 
            und Verkehrslenkungsanlagen 
1.2.3.6 Sonstige Bauten des        686.531,15 
            Infrastrukturvermögens 
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden   1.682.092,46 
1.2.5 Kunstgegenstände,          68.156,96 
         Kulturdenkmäler   
1.2.6 Maschinen und technische    4.325.134,20 
         Anlagen, Fahrzeuge 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung   8.661.686,68 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
       4.017.343,55 
 
1.3. Finanzanlagen   67.401.738,29 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 63.075.309,94 
1.3.2 Beteiligungen      0,00 
1.3.3 Sondervermögen      0,00 
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens       588.648,12 
1.3.5 Ausleihungen                  3.737.780,23 
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen   3.100.500,00 
1.3.5.2 an Beteiligungen      0,00 
1.3.5.3 an Sondervermögen     0,00 
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen       637.280,23 
 
2. Umlaufvermögen   11.718.047,28 
2.1 Vorräte      2.631.788,59 
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   2.631.788,59 
2.1.2 Geleistete Anzahlungen     0,00 
2.2 Forderungen und sonstige     7.518.404,68 
      Vermögensgegenstände 
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderun-   3.783.162,82 
         gen und Forderungen aus  
         Transferleistungen 
2.2.1.1 Gebühren 555.694,48 
2.2.1.2 Beiträge         511.245,06 
2.2.1.3 Steuern         534.122,19 
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen      754.951,21 
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 
       1.427.149,88 
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                 1.045.830,14 
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich      732.139,99 
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2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich    0,00 
2.2.2.3 gegen verbunden Unternehmen      313.690,15 
2.2.2.4 gegen Beteiligungen     0,00 
2.2.2.5 gegen Sondervermögen     0,00 
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände   2.689.411,72 
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens    0,00 
2.4 Liquide Mittel      1.567.854,01 
 
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten      866.622,06 
 
Gesamtsumme Aktiva              754.271.322,95 
 
Passiva        in € 
 
1. Eigenkapital                132.941.660,02 
1.1 Allgemeine Rücklagen               142.795.850,60 
1.2 Sonderrücklagen      0,00 
1.3 Ausgleichsrücklage     3.956.675,36 
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag      -13.810.865,94 
 
2. Sonderposten                 241.300.926,73 
2.1 für Zuwendungen               180.700.459,74 
2.2 für Beiträge     56.793.090,03 
2.3 für den Gebührenausgleich     1.304.146,34 
2.4 sonstige Sonderposten     2.503.230,62 
 
3. Rückstellungen               186.381.485,06 
3.1 Pensionsrückstellungen                 94.466.239,00 
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten  841.400,00 
3.3 Instandhaltungsrückstellungen   66.391.888,34 
3.4 Sonstige Rückstellungen nach   24.681.957,72 
      § 36 Abs. 4 und 5 
 
4. Verbindlichkeiten               182.026.988,87 
4.1 Anleihen       0,00 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten              145.748.872,13 
      für Investitionen 
4.2.1 von verbundenen Unternehmen     0,00 
4.2.2 von Beteiligungen      0,00 
4.2.3 von Sondervermögen      0,00 
4.2.4 vom öffentlichen Bereich                 7.669,36 
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt              145.741.202,77 
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten                16.000.000,00 
      zur Liquiditätssicherung  
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die       936.493,00 
      Kreditaufnahmen wirtschaftlich  
      gleichkommen 
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen    4.817.844,17 
      und Leistungen 
4.6 Verbindlichkeiten aus       7.265.707,09 
      Transferleistungen 
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten     7.258.072,48 
 
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten  11.620.262,27 
 
Gesamtsumme Passiva               754.271.322,95 
 
Gesamtergebnisrechnung 2011      in € 
 
Nr.    Bezeichnung  
1       Steuern und ähnliche Abgaben 89.750.088,56 
2   +  Zuwendungen  und allgemeine Umlagen 
     34.347.255,41 
3   +  Sonstige Transfererträge    2.968.493,85 
4   +  Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.876.486,74 
5   +  Privatrechtliche Leistungsentgelte   3.357.628,91 
6   +  Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
       3.229.397,77 

 
7   +  Sonstige ordentliche Erträge    7.475.603,68 
8   +  Aktivierte Eigenleistungen       684.463,47 
9  +/- Bestandsveränderungen     0,00 
10 =  Ordentliche Erträge               172.689.418,39 
11  -  Personalaufwendungen  37.774.559,76 
12  -  Versorgungsaufwendungen     5.560.202,26 
13  -  Aufwendungen für Sach- und  18.880.630,35 
         Dienstleistungen 
14  -  Bilanzielle Abschreibungen  17.048.163,08 
15  -  Transferaufwendungen  88.981.794,50 
16  -  Sonstige ordentliche   11.132.889,65 
          Aufwendungen 
17  =  Ordentliche Aufwendungen             179.378.239,60 
18  =  Ergebnis lfd.     -6.688.821,21 
          Verwaltungstätigkeit              
19  +  Finanzerträge        915.411,72 
20   -  Zinsen und ähnliche                 8.037.456,45 
          Aufwendungen 
21  =  Finanzergebnis    -7.122.044,73 
22  =  Ordentliches Ergebnis              -13.810.865,94 
23 +  Außerordentliche Erträge     0,00 
24  -  Außerordentliche Aufwendungen     0,00 
25 =  Außerordentliches Ergebnis     0,00 
26 =  Jahresergebnis                  -13.810.865,94 
 
Finanzrechnung 2011      in € 
Nr.  Bezeichnung   
1      Steuern und ähnliche Abgaben   90.490.421,54 
2   + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
     28.706.259,11 
3   + Sonstige Transfereinzahlungen   2.104.098,83 
4   + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.869.315,46 
5   + Privatrechtliche Leistungsentgelte   3.200.587,99 
6   + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.507.503,25 
7   + Sonstige Einzahlungen    6.317.322,87 
8   + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 
        1.014.391,43 
9   = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit  
                 163.209.900,48 
10  - Personalauszahlungen   36.719.219,65 
11  - Versorgungsauszahlungen     3.652.732,26 
12  - Auszahlungen für Sach- und   18.708.868,93 
        Dienstleistungen 
13  - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 
        7.400.431,08 
14  - Transferauszahlungen   88.583.968,60 
15  - Sonstige Auszahlungen       11.050.092,48 
16 = Auszahlungen aus lfd.               166.115.313,00 
        Verwaltungstätigkeit 
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
      -2.905.412,52 
18 + Einzahl. aus Zuwendungen für   7.126.764,47 
        Investitionsmaßnahmen 
19 + Einzahl. aus der Veräußerung    1.006.266,11 
        von Sachanlagen 
20 + Einzahl. aus der Veräußerung     0,00 
        von Finanzanlagen 
21 + Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten   1.189.824,39 
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen        56.816,62 
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   9.379.671,59 
24  - Auszahl. für den Erwerb von          52.255,27 
        Grundstücken und Gebäuden 
25  - Auszahl. für Baumaßnahmen  11.530.788,36 
26  - Auszahl. für den Erwerb von     1.995.713,55 
        bewegl. Anlagevermögen 
27  - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen 
            16.555,00 
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28  - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 
          311.206,18 
29  - Sonstige Investitionsauszahlungen      139.807,75 
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.046.326,11 
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit   -4.666.654,52 
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag  -7.572.067,04 
33 + Aufnahme von Rückflüssen von Darlehen 
       7.385.663,94 
34 + Aufnahme von Krediten zur   75.000.000,00 
        Liquiditätssicherung 
35  - Tilgung und Gewährung von Darlehen   9.181.437,02 
36  - Tilgung von Krediten zur   69.000.000,00 
        Liquiditätssicherung 
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit   4.204.226,92 
38 = Änderung des Bestandes an   -3.367.840,12 
        eigenen Finanzmitteln  
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln   5.815.795,41 
40 + Veränderung des Bestandes an     -880.101,28 
        fremden Finanzmitteln 
41 = Liquide Mittel      1.567.854,01 
 
Schlussbilanz zum 31.12.2012 
Aktiva         in € 
1. Anlagevermögen               732.926.691,10 
1.1.Immaterielle Vermögensgegenstände       327.172,42 
 
1.2. Sachanlagen                664.820.541,68 
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und   40.439.286,24 
         grundstücksgleiche Rechte 
1.2.1.1 Grünflächen    31.278.336,80 
1.2.1.2 Ackerland       2.452.068,38 
1.2.1.3 Wald, Forsten          262.736,96 
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke    6.446.144,10 
1.2.2 Bebaute Grundstücke und               235.950.685,79 
         grundstücksgleiche Rechte  
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 3  .458.250,39 
1.2.2.2 Schulen               144.069.635,84 
1.2.2.3 Wohnbauten      5.569.890,61 
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- 82.852.908,95 
            und Betriebsgebäude 
1.2.3 Infrastrukturvermögen             368.489.182,00 
1.2.3.1 Grund und Boden des                35.233.150,82 
            Infrastrukturvermögens 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel                 7.837.052,57 
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung   1,00 
            und Sicherheitsanlagen 
1.2.3.4 Entwässerungs- und              188.483.453,26 
            Abwasserbeseitigungsanlagen 
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen     136.265.867,67 
            und Verkehrslenkungsanlagen 
1.2.3.6 Sonstige Bauten des        669.656,68 
            Infrastrukturvermögens 
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden   1.642.158,19 
1.2.5 Kunstgegenstände,          65.164,86 
         Kulturdenkmäler   
1.2.6 Maschinen und technische    4.062.820,26 
         Anlagen, Fahrzeuge 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung   8.398.023,18 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
       5.773.221,16 
 
1.3. Finanzanlagen   67.778.977,00 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 63.169.809,94 
1.3.2 Beteiligungen      0,00 
1.3.3 Sondervermögen      0,00 
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens       588.648,12 
1.3.5 Ausleihungen     4.020.518,94 
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen   3.441.500,00 

 
1.3.5.2 an Beteiligungen      0,00 
1.3.5.3 an Sondervermögen     0,00 
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen       579.018,94 
 
2. Umlaufvermögen   15.740.083,95 
2.1 Vorräte      2.019.412,13 
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   2.019.412,13 
2.1.2 Geleistete Anzahlungen     0,00 
2.2 Forderungen und sonstige     5.800.230,92 
      Vermögensgegenstände 
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderun-   3.191.710,94 
         gen und Forderungen aus  
         Transferleistungen 
2.2.1.1 Gebühren         587.251,56 
2.2.1.2 Beiträge         609.538,12 
2.2.1.3 Steuern         414.873,61 
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen      630.941,23 
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 
          949.106,42 
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen       742.879,43 
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich      443.910,92 
 
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich    0,00 
2.2.2.3 gegen verbunden Unternehmen      298.968,51 
2.2.2.4 gegen Beteiligungen     0,00 
2.2.2.5 gegen Sondervermögen     0,00 
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände   1.865.640,55 
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens    0,00 
2.4 Liquide Mittel      7.920.440,90 
 
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten   1.095.438,07 
 
Gesamtsumme Aktiva              749.762.213,12 
 
Passiva         in € 
 
1. Eigenkapital                133.699.235,10 
1.1 Allgemeine Rücklagen               132.941.660,02 
1.2 Sonderrücklagen      0,00 
1.3 Ausgleichsrücklage      0,00 
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag      757.575,08 
 
2. Sonderposten                237.616.987,70 
2.1 für Zuwendungen              177.689.638,46 
2.2 für Beiträge    56.311.565,10 
2.3 für den Gebührenausgleich    1.201.981,07 
2.4 sonstige Sonderposten    2.413.803,07 
 
3. Rückstellungen              185.891.974,68 
3.1 Pensionsrückstellungen   95.198.439,00 
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 
          829.100,00 
3.3 Instandhaltungsrückstellungen  65.081.456,95 
3.4 Sonstige Rückstellungen nach  24.782.978,73 
      § 36 Abs. 4 und 5 
 
4. Verbindlichkeiten              180.976.616,94 
4.1 Anleihen       0,00 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten              141.494.375,84 
      für Investitionen 
4.2.1 von verbundenen Unternehmen                  0,00 
4.2.2 von Beteiligungen      0,00 
4.2.3 von Sondervermögen      0,00 
4.2.4 vom öffentlichen Bereich          0,00 
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt              141.494.375,84 
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten                17.000.000,00 
      zur Liquiditätssicherung  
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4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die       936.493,00 
      Kreditaufnahmen wirtschaftlich  
      gleichkommen 
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen    5.628.394,68 
      und Leistungen 
4.6 Verbindlichkeiten aus       9.844.932,30 
      Transferleistungen 
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten     6.072.421,12 
 
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten  11.577.398,70 
 
Gesamtsumme Passiva               749.762.213,12 
 
Gesamtergebnisrechnung 2012      in € 
 
Nr.    Bezeichnung  
1       Steuern und ähnliche Abgaben  97.275.845,68 
2   +  Zuwendungen  und allgemeine Umlagen 
      40.344.216,51 
3   +  Sonstige Transfererträge     2.477.867,73 
4   +  Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  31.842.382,45 
5   +  Privatrechtliche Leistungsentgelte    2.637.987,09 
6   +  Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
        3.067.283,15 
7   +  Sonstige ordentliche Erträge     8.902.013,26 
8   +  Aktivierte Eigenleistungen        612.924,99 
9  +/- Bestandsveränderungen     0,00 
10 =  Ordentliche Erträge               187.160.520,86 
11  -  Personalaufwendungen   40.037.444,41 
12  -  Versorgungsaufwendungen      2.251.672,35 
13  -  Aufwendungen für Sach- und   19.641.570,10 
         Dienstleistungen 
14  -  Bilanzielle Abschreibungen   16.898.748,75 
15  -  Transferaufwendungen   91.685.719,65 
16  -  Sonstige ordentliche      9.736.529,22 
          Aufwendungen 
17  =  Ordentliche Aufwendungen              180.251.684,48 
18  =  Ergebnis lfd.       6.908.836,38 
          Verwaltungstätigkeit              
19  +  Finanzerträge      1.606.033,03 
20   -  Zinsen und ähnliche                  7.757.294,33 
          Aufwendungen 
21  =  Finanzergebnis    -6.151.261,30 
22  =  Ordentliches Ergebnis       757.575,08 
23 +  Außerordentliche Erträge     0,00 
24  -  Außerordentliche Aufwendungen     0,00 
25 =  Außerordentliches Ergebnis     0,00 
26 =  Jahresergebnis           757.575,08 
 
Finanzrechnung 2012       in € 
Nr.  Bezeichnung   
1      Steuern und ähnliche Abgaben    97.180.320,23 
2   + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
      35.579.537,03 
3   + Sonstige Transfereinzahlungen    2.167.534,10 
4   + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  30.885.364,34 
5   + Privatrechtliche Leistungsentgelte    2.512.262,53 
6   + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
        2.892.937,54 
7   + Sonstige Einzahlungen     5.618.309,15 
8   + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 
        1.587.462,22 
9   = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit  
                 178.423.727,14 
10  - Personalauszahlungen   37.311.025,04 
11  - Versorgungsauszahlungen     3.761.270,35 
12  - Auszahlungen für Sach- und   17.570.152,95 
        Dienstleistungen 

 
13  - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 
        6.987.592,42 
14  - Transferauszahlungen   92.254.339,99 
15  - Sonstige Auszahlungen         9.010.660,83 
16 = Auszahlungen aus lfd.               166.895.041,58 
        Verwaltungstätigkeit 
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
     11.528.685,56 
18 + Einzahl. aus Zuwendungen für   4.937.259,02 
        Investitionsmaßnahmen 
19 + Einzahl. aus der Veräußerung    1.629.648,88 
        von Sachanlagen 
20 + Einzahl. aus der Veräußerung     0,00 
        von Finanzanlagen 
21 + Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten      954.907,40 
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen        42.841,85 
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   7.564.657,15 
24  - Auszahl. für den Erwerb von          29.251,10 
        Grundstücken und Gebäuden 
25  - Auszahl. für Baumaßnahmen    6.120.104,71 
26  - Auszahl. für den Erwerb von     1.650.880,32 
        bewegl. Anlagevermögen 
27  - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen
 94.500,00 
28  - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
 300.000,00 
29  - Sonstige Investitionsauszahlungen    0,00 
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   8.194.736,13 
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit      -630.078,98 
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 10.898.606,58 
33 + Aufnahme von Rückflüssen von Darlehen 
     12.500.000,00 
34 + Aufnahme von Krediten zur   92.000.000,00 
        Liquiditätssicherung 
35  - Tilgung und Gewährung von Darlehen 16.754.496,29 
36  - Tilgung von Krediten zur   91.000.000,00 
        Liquiditätssicherung 
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  -3.254.496,29 
38 = Änderung des Bestandes an    7.644.110,29 
        eigenen Finanzmitteln  
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln   1.567.854,01 
40 + Veränderung des Bestandes an  -1.291.523,40 
        fremden Finanzmitteln 
41 = Liquide Mittel     7.920.440,90 
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22 Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan 01-

30/25 I “Hornsches Tor I“ 
 
01-30/25 I „Hornsches Tor I“ 
Ortsteil:   Detmold Nord 
Plangebiet: Zwischen Lange Straße, 

Hornsche Straße, Leopold-
straße, Exterstraße und Au-
guststraße 

 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 01.10.2014 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen die Einleitung des o. g. Bebauungsplanver-
fahrens mit folgendem Wortlaut beschlossen hat (Aufstel-
lungsbeschluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt 
gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung des  
 
Bebauungsplanes 01-30/25 I „Hornsches Tor I“ 
Ortsteil:   Detmold Nord 
Plangebiet: Zwischen Lange Straße, 

Hornsche Straße, Leopold-
straße, Exterstraße und Au-
guststraße 

 
Lage und Umfang des betroffenen Bereiches sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. Für die genaue Abgrenzung des betroffenen 
Gebietes ist die Grenzeintragung im Flurkartenauszug ver-
bindlich.  
 
Dieser kann während der Zeiten des Publikumsverkehrs im 
Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Fer-
dinand-Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, eingese-
hen werden. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 01.10.2014 über die Aufstellung des  
 
Bebauungsplanes 01-30/25 I „Hornsches Tor I“ 
Ortsteil:   Detmold Nord 
Plangebiet: Zwischen Lange Straße, 

Hornsche Straße, Leopold-
straße, Exterstraße und Au-
guststraße 

 
wird hiermit gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 12.01.2015 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 26.01.2015 
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Gemeinde Extertal 
 
23 Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-

schlägen für die Wahl des Bürger-meisters/der 
Bürgermeisterin der Gemeinde Extertal am 13. 
September 2015 

 
Gemäß § 75b Abs. 1 Satz 1 der Kommunalwahlordnung - 
KWahlO - vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, 967), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 03. Dezember 
2013 (GV. NRW. S. 730) - SGV. NW. 1112 - fordere ich zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen für das Amt des Bür-
germeisters/der Bürgermeisterin auf. 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vor-drucke zu ver-
wenden, die vom Wahlleiter der Gemeinde Extertal, Mittel-
straße 36, 32699 
Extertal, 2. OG, Raum 202 während der Dienststunden 
kostenlos abgegeben werden. 
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 und 17 sowie der §§ 46b 
und 46d Abs. 1 bis 3 des Kommunalwahlgesetzes - 
KWahlG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30.Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 
70), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. Oktober 2013 
(GV.NRW. S. 564), - SGV. NRW. 1112 - und der §§ 25 und 
26 sowie der §§ 75a und 75b KWahlO weise ich hin. 
 
Insbesondere bitte ich zu beachten: 
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber/eine 

Bewerberin enthalten. Wahlvorschläge können von 
politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des 
Grundgesetzes (Parteien), von mitgliedschaftlich or-
ganisierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wähler-
gruppen) und von einzelnen Wahlberechtigten (Ein-
zelbewerbern/ Einzelbewerberinnen) eingereicht wer-
den. Wer für das Amt des Bürgermeisters/der Bür-
germeisterin wählbar ist, kann sich selbst vor-
schlagen. Parteien und Wählergruppen können auch 
gemeinsam einen Be-werber/eine Bewerberin vor-
schlagen. 

 
1.2 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer 

Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur be-
nannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreter-
versammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt worden 
ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht zustan-
de, so kann die Partei oder Wählergruppe ihren Be-
werber/ihre Bewerberin in einer Versammlung von 
Wahlberechtigten aufstellen lassen. 

 
Wird von Parteien und Wählergruppen eine Person 
als gemeinsamer Bewerber/gemeinsame Bewerberin 
benannt, ist sie entweder in einer gemeinsamen Ver-
sammlung oder in getrennten Ver-sammlungen der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger zu wählen. Die Trä-
ger des gemeinsamen Wahlvorschlags dürfen keinen 
anderen als den gemeinsamen Bewerber/die gemein-
same Bewerberin wählen und zur Wahl vorschlagen. 
Staatsangehörige der anderen Mitglied-staaten der 
Europäischen Union (Unionsbür-
ger/Unionsbürgerinnen), die in Deutschland wohnen, 
sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deut-
sche wählbar. 

 
Die Bewerber/Bewerberinnen und die Vertre-
ter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlungen 
sind in geheimer Wahl zu wählen. Stimmberechtigt 
ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der Ver-
sammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 
 
Als Vertreter/Vertreterin für eine Ver-
treterversammlung kann nur gewählt werden, wer am 
Tage des Zusammentritts der zur Wahl der Vertre-
ter/Ver-treterinnen einberufenen Versammlung im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 
 
Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hier-
für vorgesehene Stelle kann gegen den Beschluss ei-
ner Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch 
erheben. Auf einen solchen Einspruch ist die Abstim-
mung zu wieder-holen. Ihr Ergebnis ist endgültig. 
 
Das Nähere über die Wahl der Vertreter/ Vertreterin-
nen für die Vertreterver-sammlung, über die Einberu-
fung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Ver-
treterversammlung sowie über das Verfahren für die 
Wahl des Bewerbers/ der Bewerberin regeln die Par-
teien und Wählergruppen durch ihre Satzungen. 
 
Über die Wahl des Bewerbers/ der Bewerberin ist ei-
ne Niederschrift mit An-gaben über Ort und Zeit der 
Ver-sammlung, Form der Einladung, Zahl der er-
schienenen Mitglieder, Vertreter/ Vertreterinnen oder 
Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung zu 
fertigen. Der Leiter/Die Leiterin der Versammlung und 
zwei von diesem/dieser bestimmte Teilneh-
mer/Teilnehmerinnen haben dabei gegenüber dem 
Wahl-leiter/der Wahlleiterin an Eides statt zu versi-
chern, dass die Wahl des Be-werbers/der Bewerberin 
für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
in geheimer Abstimmung erfolgt ist. 

 
1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt 

der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht 
ununterbrochen in der Vertretung der Gemeinde, in 
der Vertretung des zuständigen Kreises, im Landtag 
oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus Nordrhein-
Westfalen im Bundestag vertreten, so kann sie einen 
Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, 
dass sie einen nach demokratischen Grund-sätzen 
gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein 
Programm hat; dies gilt nicht für auf Landesebene 
organisierte Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteiengeset-
zes bis zum Tage der Wahlausschreibung ordnungs-
gemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht haben. 

 
2. Form und Inhalt 
 
2.1 Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 

11d zur KWahlO eingereicht werden. Er muss enthal-
ten: 

 
− den Namen und ggf. die Kurz-bezeichnung der 

Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvor-
schlag einreicht, bei gemein-samen Wahlvor-
schlägen die Namen und ggf. die Kurzbe-
zeichnungen aller beteiligten Wahlvorschlags-
träger; andere Wahlvorschläge können durch 
ein Kennwort des Wahlvorschlagsträgers ge-
kennzeichnet werden; 
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− Familiennamen, die Vornamen, Beruf, Tag der 

Geburt, Geburtsort und Anschrift (Hauptwoh-
nung) sowie Staatsangehörigkeit des Bewer-
bers/ der Bewerberin. 

 
Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften 
der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson enthalten. 

 
2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 

muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung 
unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Ge-
meinsame Wahlvorschläge müssen von den jeweili-
gen für das Wahlgebiet zuständigen Leitungen aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger unterzeichnet sein. 
Bei anderen Wahlvorschlägen muss der Unterzeich-
ner/die Unterzeichnerin des Wahlvorschlags im Wahl-
gebiet wahlberechtigt sein.  

 
2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien 

und Wählergruppen müssen außerdem von mindes-
tens 

 
150 Wahlberechtigten 

 
der Gemeinde persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein; dies gilt grundsätzlich auch für Wahl-
vorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerber-
innen. Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die 
ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis 
der Wahlberechtigung bis zum Ablauf der Ein-
reichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen ei-
nes gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nach-
weis kann infolge von Umständen, die der Wahlvor-
schlagsträger nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig 
erbracht werden. 

 
Der Unterstützungsunterschriften bedarf es nicht, 
wenn der bisherige Bürgermeister/die bisherige Bür-
germeisterin vorgeschlagen wird. 
 
Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahl-
vorschläge sind nur beizubringen, wenn alle beteilig-
ten Wahlvorschlagsträger unter die in Nr. 1.3 
genannten Parteien und Wählergruppen fallen. 

 
2.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens  150 Wahl-

berechtigten  unterzeichnet sein, so sind die Unter-
schriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14c 
zur KWahlO zu erbringen. Dabei ist folgendes zu be-
achten: 

 
− Die Formblätter werden auf An-forderung vom 

Wahlleiter kostenfrei geliefert. Bei der Anforderung 
sind der Name und ggf. die Kurzbe-zeichnung der 
Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag 
einreichen will, bei gemeinsamen Wahlvorschlä-
gen sämtliche beteiligten Parteien oder Wähler-
gruppen, bei Einzelbewerbern/Einzelbewerber-
innen das Kennwort sowie Familienname, die 
Vornamen und Wohnort des/der vorzuschlagen-
den Bewerbers/Bewerberin anzugeben. Der Wahl-
leiter hat diese Angaben im Kopf der Formblätter 
zu vermerken. 

 
 
 
 

 
Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterstüt-
zen, müssen dies auf dem Formblatt persönlich und 
handschriftlich unterschreiben; die Angaben zum Fa-
miliennamen, Vornamen, Tag der Geburt und zur An-
schrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners/der Un-
terzeichnerin sowie der Tag der Unterzeichnung sol-
len vom Unter-zeichner/von der Unterzeichnerin per-
sönlich und handschriftlich ausgefüllt werden. 

 
− Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist 

auf dem Formblatt oder gesondert eine Beschei-
nigung seiner/ihrer Stadt/Gemeinde nach dem 
Muster der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, 
dass er/sie im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 

 
− Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf 

nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat je-
mand mehrere Wahlvorschläge unter-zeichnet, so 
ist seine/ihre Unterschrift auf allen weiteren Wahl-
vorschlägen ungültig. 

 
Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den 
Bewerber/die Bewerberin ist zulässig, wenn die-
ser/diese in der Gemeinde wahlberechtigt ist. 

 
2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner bei-zufügen: 
 

− Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der 
Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12c zur 
KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahl-
vorschlag nach dem Muster der Anlage 11d zur 
KWahlO abgegeben werden. Dabei hat der Be-
werber/die Bewerberin zu versichern, dass er/sie 
für keine andere gleichzeitig stattfindende Wahl 
zum Bürger-meister/zur Bürgermeisterin oder 
Landrat/Landrätin kandidiert. Die ordnungsgemä-
ße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum 
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für 
die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags. 

 
− Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Mus-

ter der Anlage 13b zur KWahlO; die Bescheini-
gung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach 
dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO abgege-
ben werden. 

 
− Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wähler-

gruppen eine Aus-fertigung der Niederschrift über 
die Versammlung der Partei oder Wählergruppe 
zur Aufstellung des Bewerbers/der Bewerberin 
(Anlage 9c zur KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 8 
KWahlG vorgeschriebenen Versicherungen an Ei-
des statt über die geheime Abstimmung (Anlage 
10c zur KWahlO). Die Beibringung einer Ausfer-
tigung der Niederschrift und der Versicherun-
gen an Eides statt bis zum Ablauf der Einrei-
chungsfrist ist Voraussetzung für das Vorlie-
gen eines gültigen Wahlvorschlags. 
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Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters/der 
Bürgermeisterin der Gemeinde Extertal sind spätestens 
bis zum  
 

27. Juli 2015, 18.00 Uhr, 
(48. Tag vor der Wahl) 

 
beim Wahlleiter der Gemeinde Extertal, Mittelstraße 36, 
32699 Extertal, 2. OG, Raum 202, einzureichen. 
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig 
vor diesem Termin einzureichen, damit etwaige Mängel, 
die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vorher 
noch behoben werden können. 
 
Extertal, 06.01.2015 
 
Gemeinde Extertal 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
 
 
Hans Hoppenberg 

Kr.Bl.Lippe 26.01.2015 
 
 
 
24 Feststellung der Gültigkeit der Wahl des Rates 

der Gemeinde Extertal am 25. Mai 2014 
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner  
Sitzung am 18. Dezember 2014 gemäß § 40 Abs. 1 Buch-
stabe d des Gesetzes über die Kommunal-wahlen im Lan-
de Nordrhein Westfalen (Kommunalwahlgesetz) vom 30. 
Juni 1998 in der zurzeit geltenden Fassung die Wahl des 
Rates der Gemeinde Extertal am 25. Mai 2014, nach Vor-
prüfung durch den Haupt- und Beschwerde-ausschuss als 
Wahlprüfungsausschuss, durch Beschluss für gültig erklärt. 
 
Gegen diesen Beschluss kann gemäß § 41 des Kommu-
nalwahlgesetzes binnen eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage beim Verwaltungs-gericht Minden erhoben werden. 
Ein Vorver-fahren nach dem 8. Abschnitt der Verwaltungs-
gerichtsordnung findet nicht statt. 
 
Der Ratsbeschluss vom 18. Dezember 2014 wird hiermit 
gemäß § 65 Ziffer 1 der Kommunalwahlordnung (KWahlO) 
in der zurzeit geltenden Fassung bekanntgemacht. 
 
Extertal, 12. Januar 2015 
 
Gemeinde Extertal 
Der Bürgermeister 
 
 
Hans Hoppenberg 

Kr.Bl.Lippe 26.01.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 Innenbereichssatzung der Gemeinde Extertal, 

OT Nalhof, für das Gebiet „Nalhof-Nord“ Sat-
zung gemäß § 34 Abs. 4 Punkt 3 BauGB;  

 
 Öffentliche Bekanntmachung des Aufstel-

lungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
18.12.2014 den Aufstellungsbeschluss für die – Innenbe-
reichssatzung  der Gemeinde Extertal, OT Nalhof, für das 
Gebiet „Nalhof-Nord“ – gefasst.  
 
Die Satzung soll auf der Grundlage des § 34 Abs. 4 Punkt 
3 BauGB erlassen werden. Gemäß dieser gesetzlichen 
Ermächtigungsgrundlage können „einzelne Außenbereichs-
flächen in die im Zusammenhang bebaute Ortsteile einbe-
zogen werden, wenn die einbezogenen Flächen durch die 
bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs entspre-
chend geprägt sind.“  
 
Der räumliche Geltungsbereich der  - Innenbereichssat-
zung  der Gemeinde Extertal, OT Nalhof, für das Gebiet 
„Nalhof-Nord“ – grenzt an den räumlichen Geltungsbereich 
der bestehenden – Innenbereichssatzung Nalhof – (erlas-
sen im Jahre 1979) an und wird durch dessen bauliche 
Nutzung geprägt. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Innenbereichssatzung  
der Gemeinde Extertal, OT Nalhof, für das Gebiet „Nalhof-
Nord“ – umfasst folgende Grundstücke: 
 

- Gemarkung Nalhof, Flur 7, Flurstück 227 
- Gemarkung Nalhof, Flur 7, Flurstück 228 
- Gemarkung Nalhof, Flur 5, Flurstück 28 
- Gemarkung Nalhof, Flur 5, Flurstück 29 

 
Der räumliche Geltungsbereich der in Aufstellung befindli-
chen - Innenbereichssatzung  der Gemeinde Extertal, OT 
Nalhof, für das Gebiet „Nalhof-Nord“ – geht aus der im An-
hang befindlichen kartografischen Abbildung hervor, die 
Bestandteil der öffentlichen Bekanntmachung ist. 
 
Nach der zurzeit zur Anwendung zu bringenden Rechtsla-
ge liegen die Grundstücke im avisierten räumlichen Gel-
tungsbereich der Innenbereichssatzung  der Gemeinde Ex-
tertal, OT Nalhof, für das Gebiet „Nalhof-Nord“ – im soge-
nannten „Außenbereich“. Die bauplanungsrechtliche Zuläs-
sigkeit von baulichen Vorhaben ergibt sich aus den Best-
immungen des § 35 BauGB. Diese Einschränkungen wer-
den den städtebaulichen Erfordernissen am Standort nicht 
mehr gerecht, so dass eine „Einbeziehung“ der Grund-
stücksflächen in den Innenbereich erforderlich ist. Dies 
kann nur auf der Grundlage einer Innenbereichssatzung 
gemäß § 34 Abs. 4 Punkt 3 BauGB erfolgen. 
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Zielsetzung des Erlasses der Innenbereichssatzung  der 
Gemeinde Extertal, OT Nalhof, für das Gebiet „Nalhof-
Nord“ – ist somit, die Erschwernisse des § 35 BauGB zu 
überwinden. 
 
Der Beschluss über die Aufstellung der Innenbereichssat-
zung  der Gemeinde Extertal, OT Nalhof, für das Gebiet 
„Nalhof-Nord“ – wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
ortsüblich öffentlich bekanntgemacht. 
 
gez. 
(Hoppenberg) 
Extertal, 07.01.2015 
 
Gemeinde Extertal 
 
 
Der Bürgermeister 
II.1 /Da 

Kr.Bl.Lippe 26.01.2015 
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26 Innenbereichssatzung der Gemeinde Extertal, 

OT Nalhof, für das Gebiet „Nalhof-Nord“ Sat-
zung gemäß § 34 Abs. 4 Punkt 3 BauGB;  

 
 Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit (Aus-

legung)  gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
18.12.2014 den Beschluss über die Durchführung des Ver-
fahrens der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB für die – Innenbereichssatzung  der 
Gemeinde Extertal, OT Nalhof, für das Gebiet „Nalhof-
Nord“ – gefasst.  
 
Die Satzung soll auf der Grundlage des § 34 Abs. 4 Punkt 
3 BauGB erlassen werden. Gemäß dieser gesetzlichen 
Ermächtigungsgrundlage können „einzelne Außenbereichs-
flächen in die im Zusammenhang bebaute Ortsteile einbe-
zogen werden, wenn die einbezogenen Flächen durch die 
bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs entspre-
chend geprägt sind“.  
 
Der räumliche Geltungsbereich der  - Innenbereichssat-
zung  der Gemeinde Extertal, OT Nalhof, für das Gebiet 
„Nalhof-Nord“ – grenzt an den räumlichen Geltungsbereich 
der bestehenden – Innenbereichssatzung Nalhof – (erlas-
sen im Jahre 1979) an und wird durch dessen bauliche 
Nutzung geprägt. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Innenbereichssatzung  
der Gemeinde Extertal, OT Nalhof, für das Gebiet „Nalhof-
Nord“ – umfasst folgende Grundstücke: 
 

- Gemarkung Nalhof, Flur 7, Flurstück 227 
- Gemarkung Nalhof, Flur 7, Flurstück 228 
- Gemarkung Nalhof, Flur 5, Flurstück 28 
- Gemarkung Nalhof, Flur 5, Flurstück 29 

 
Der räumliche Geltungsbereich der in Aufstellung befindli-
chen - Innenbereichssatzung  der Gemeinde Extertal, OT 
Nalhof, für das Gebiet „Nalhof-Nord“ – geht aus der im An-
hang befindlichen kartografischen Abbildung hervor, die 
Bestandteil der öffentlichen Bekanntmachung ist. 
 
Nach der zurzeit zur Anwendung zu bringenden Rechtsla-
ge liegen die Grundstücke im avisierten räumlichen Gel-
tungsbereich der Innenbereichssatzung  der Gemeinde Ex-
tertal, OT Nalhof, für das Gebiet „Nalhof-Nord“ – im soge-
nannten „Außenbereich“. Die bauplanungsrechtliche Zuläs-
sigkeit von baulichen Vorhaben ergibt sich aus den Best-
immungen des § 35 BauGB. Diese Einschränkungen wer-
den den städtebaulichen Erfordernissen am Standort nicht 
mehr gerecht, so dass eine „Einbeziehung“ der Grund-
stücksflächen in den Innenbereich erforderlich ist. Dies 
kann nur auf der Grundlage einer Innenbereichssatzung 
gemäß § 34 Abs. 4 Punkt 3 BauGB erfolgen. 
 
Zielsetzung des Erlasses der - Innenbereichssatzung  der 
Gemeinde Extertal, OT Nalhof, für das Gebiet „Nalhof-
Nord“ – ist somit, die Erschwernisse des § 35 BauGB zu 
überwinden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Über den Entwurf der - Innenbereichssatzung  der Ge-
meinde Extertal, OT Nalhof, für das Gebiet „Nalhof-Nord“ – 
wird das Verfahren der förmlichen Beteiligung der Öffent-
lichkeit in der Zeit vom  
 

09. Februar 2015  bis einschl. 13. März 2015 
 
durchgeführt. 
 
Die Planunterlagen liegen im Rathaus  der Gemeinde 
Extertal, Fachbereich „Planen und Bauen“, Mittelstraße 
36, 32699 Extertal, 2. Obergeschoss, Raum 208, zu fol-
genden Zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus: 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch  
08:30 Uhr – 12:30 Uhr und 13:30 Uhr - 16:00 Uhr 
Donnerstag     
08:30 Uhr – 12:30 Uhr und 13:30 Uhr - 17:00 Uhr 
Freitag      
08:30 Uhr – 12:00 Uhr 
 
Während der o.g. Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zum Entwurf der - Innenbereichssatzung  
der Gemeinde Extertal, OT Nalhof, für das Gebiet „Nalhof-
Nord“ -vorgetragen werden. 
 
Hinweis: 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der förmlichen Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Ausle-
gung) nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können 
gemäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über 
die Innenbereichssatzung unberücksichtigt bleiben, sofern 
die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
der Innenbereichssatzung nicht von Bedeutung ist. 
 
Auf folgende Bestimmung des § 47 Abs. 2 und 2a der Ver-
waltungsgerichtsordnung wird ausdrücklich hingewiesen: 
 
„Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der 
einen Bebauungsplan zum Gegenstand hat, ist unzulässig, 
soweit die den Antrag stellende Person Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
(§ 3 Abs. 2 BauGB) nicht oder verspätet geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können, und wenn auf die-
se Rechtsfolge im Rahmen der Beteiligung hingewiesen 
worden ist.“ 
 
Hoppenberg 
Der Bürgermeister 
II.1  / Da 
 
 
Extertal, 07.01.2015 

Kr.Bl.Lippe 26.01.2015 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
27 4. Sitzung des Rates der Stadt Horn-Bad Mein-

berg in der Wahlperiode 2014/2020 am 
29.01.2015 

 
Die 4. Sitzung des Rates in der Wahlperiode 2014/2020 
findet am 
 

Donnerstag, den 29.01.2015 um 18:00 Uhr 
 
im Rathaussaal im Stadtteil Horn, Marktplatz 4 statt. 
 
Tagesordnung 
 
I. Öffentlicher Teil 
 
1 Bekanntgabe des wesentlichen Inhaltes der 

in der nichtöffentlichen Sitzung des Rates 
am 27.11.2014 gefassten Beschlüsse 

 
2 Einführung einer Stadtverordneten 
 
3 Haushaltssatzung 2015 
 
4 Terminkalender für die Sitzunges des Rates 

und der Ausschüsse im Kalenderjahr 2015 
 
5 Ersatzbestimmung von Stadtverordneten 

und sachkundigen Bürgern/Bürgerinnen als 
Mitglieder bzw. stellvertretende Mitglieder in 
verschiedenen Ausschüssen 

 
6 Bewerbung als LEADER-Region für die För-

derperiode 2015 bis 2020 
 
7 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen DIE 

LINKE und Bündnis 90/DIE GRÜNEN auf 
Verabschiedung einer Resolution für den 
Erhalt auch kleinerer Förderschulen im länd-
lichen Raum 

 
8 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen DIE 

LINKE und Bündnis 90/DIE GRÜNEN zum 
transatlantischen Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und Kanada und den USA 

 
9 Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-

NEN bezüglich der Beitragspflicht für Eigen-
tümer einzelner Grundstücke am Röddepöh-
ler Weg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Anregungen und Beschwerden 
 
11 Einwohnerfragestunde 
 
12 Anfragen / Mitteilungen 
 
II. Nichtöffentlicher Teil 
 
13 Anfragen / Mitteilungen 
 
Horn-Bad Meinberg, den 21.01.2015 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 26.01.2015 
 
 
 
28 Ersatzbestimmung einer Vertreterin gemäß § 

45 Kommunalwahlgesetz für den Rat der Stadt 
Horn-Bad Meinberg 

 
Herr Lukas Hollmichel, Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD), hat mit Wirkung vom 20.01.2015 auf 
seinen Sitz als Vertreter im Rat der Stadt Horn-Bad Mein-
berg verzichtet. Hiermit stelle ich gemäß § 45 Abs. 1 Kom-
munalwahlgesetz fest, dass Frau Caroline Giesler, He-
ckenweg 12, 32805 Horn-Bad Meinberg, nach der Reser-
veliste der SPD den frei gewordenen Sitz im Rat der Stadt 
Horn-Bad Meinberg einnimmt. 
 
Gemäß § 45 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes erfolgt 
hiermit die öffentliche Bekanntmachung. 
 
Gegen die Feststellung des Nachfolgers kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe bei mir Einspruch erho-
ben werden. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen oder 
mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 21.01.2015 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl.Lippe 26.01.2015 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
29 Satzung der Alten Hansestadt Lemgo über den 

Bebauungsplan Nr. 61 26 01.53“Quartier ’La-
gesche Straße’ Süd“ vom 12. Januar 2015 

 
Aufgrund des § 10 in Verbindung mit § 13 a des Bauge-
setzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden 
Fassung in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemein-
deordung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 
666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Alten 
Hansestadt Lemgo in seiner Sitzung am 20.10.2014. fol-
gende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Der Geltungsbereich des einfachen Bebauungsplanes Nr. 
01.53 „Lagesche Straße Süd“ umfasst die Flurstücke 574, 
536, 537, 698, 699, 519, 520, 5, 561, 562, 560, 563, 351, 
354, 700, 703 und eine Teilfläche 704, Flur 25, Gemarkung 
Lemgo. 
 
Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: 

• Im Norden von der ‘Lageschen Straße’, 
• im Osten vom ‘Bahnhofsplatz’, 
• im Süden von den Bahnanlagen und 
• im Westen vom ‘Trophagener Weg’. 

 
Für die genauen Grenzen sind die Grenzeintragungen im 
Bebauungsplan verbindlich. 
 

§ 2 
Bestandteile der Bebauungsplanänderung 

 
Der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 01.53  „Quartier 
’Lagesche Straße’ Süd“ liegen als Bestandteile zugrunde: 
 

• die Zeichnerischen Festsetzungen gemäß PlanzV 
90 im Maßstab M 1:1.000  und  

• die Textlichen Festsetzungen. 
 
Eine Begründung ist gemäß § 2a BauGB beigefügt. Ein 
Umweltbericht ist gemäß § 13a BauGB nicht erforderlich. 
Eine überschlägige Vorprüfung erheblicher Umweltauswir-
kungen ist jedoch Bestandteil der Begründung 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung über den Bebauungsplanes Nr. 01.53  „Quar-
tier ’Lagesche Straße’ Süd“ tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
mit der Bekanntmachung in Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Hiermit wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB die vorstehende 
Satzung der Alten Hansestadt Lemgo über den Bebau-
ungsplan Nr. 61 26 01.53 “Quartier ’Lagesche Straße’ Süd“ 
vom 12. Januar 2015 öffentlich bekannt gemacht. Mit die-
ser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan „Nr. 61 26 
01.53 “Quartier ’Lagesche Straße’ Süd“  in Kraft. 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. 

 
Der Bebauungsplan „Nr. 61 26 01.53 “Quartier ’Lagesche 
Straße’ Süd“  wird vom Tage dieser Bekanntmachung an in 
der Abteilung Stadtplanung der Alten Hansestadt Lemgo, 
Heustr. 36 - 38, während der allgemeinen Dienststunden 
auf Dauer zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
 
Hinweise: 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass  

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist darzulegen. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs.2a beachtlich sind.  

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 

3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
beim Zustandekommen dieser Bebauungsplansatzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Lemgo vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, den 12. Januar 2015 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
(Dr. Austermann) 

Kr.Bl.Lippe 26.01.2015 
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Gemeinde Schlangen 
 
30 Einziehung einer Teilfläche der Industriestraße 

im Ortsteil Schlangen 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
18.12.2014 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen beschließt die Einzie-
hung der im beigefügten Lageplan gekennzeichnete Teil-
fläche der Industriestraße im OT Schlangen.  
 
In der Ausführung des vorstehenden Beschlusses wird 
hiermit bekannt gemacht, dass die Einziehung einer Teil-
fläche der Industriestraße im Ortsteil Schlangen vollzogen 
wird.  
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in der 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben werden.  
 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 32423 Minden, 
Königswall 8, schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Verwal-
tungsgerichts zu erklären. Daneben besteht auch die Mög-
lichkeit, die Klage in elektronischer Form nach Maßgabe 
der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei 
den Verwaltungs- und den Finanzgerichten im Land NRW 
– ERVVO VG/FG – vom 23.11.2005 (Gesetz- und Verord-
nungsblatt NRW 2005, S. 926) zu erheben. 
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Be-
vollmächtigten versäumt wird, so würde dessen Verschul-
den Ihnen zugerechnet werden. 
 
Schlangen, den 09.01.2015 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 26.01.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Übersichtsplan der Industriestraße der Gemeinde 
Schlangen 

 
 
  Einziehungsbereich 

 
 
 
31 6. Änderung des Bebauungsplans Nr. S 2 der 

Gemeinde Schlangen – Gebiet zwischen der 
Lindenstraße, Am Strothweg, der Badstraße, 
der Straße „Am Tiwitt“ und der Wiesenstraße, 
einschließlich der Flurstücke westlich der 
Wiesenstraße – im Ortsteil Schlangen  

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
18. Dezember 2014 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen beschließt, die Einlei-
tung des Verfahrens zur 6. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. S 2 der Gemeinde Schlangen – Gebiet zwischen der 
Lindenstraße, Am Strothweg, der Badstraße, der Straße 
„Am Tiwitt“ und der Wiesenstraße, einschließlich der Flur-
stücke westlich der Wiesenstraße – im Ortsteil Schlangen 
gemäß § 2 (1) BauGB. 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen beschließt, das be-
schleunigte Verfahren gem. § 13 a BauGB (Bebauungsplan 
der Innenentwicklung) ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 (4) BauGB anzuwenden. 
 
Der Beschluss wird gemäß § 2 (1) BauGB in Verbindung 
mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV NRW S. 666 – SGV. NW. 2023), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 
(GV NRW S. 564, 565) ortsüblich bekannt gemacht. 
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Der Rat der Gemeinde Schlangen beschließt die 6. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. S 2 der Gemeinde Schlan-
gen mit Begründung als Entwurf und ordnet die Durchfüh-
rung der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 3 (2) und § 4 (2) BauGB auf der Grundlage dieses Ent-
wurfs an. 
 
Hiermit wird gemäß § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW 
bestätigt, dass der obige Wortlaut des Beschlusses zur 6. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. S 2 der Gemeinde 
Schlangen – Gebiet zwischen der Lindenstraße, Am 
Strothweg, der Badstraße, der Straße „Am Tiwitt“ und der 
Wiesenstraße, einschließlich der Flurstücke westlich der 
Wiesenstraße – im Ortsteil Schlangen, gefasst hat, über-
einstimmt und dass die nach § 2 Abs. 1 und 2 Bekanntma-
chungsVO NRW einzuhaltenden Formvorschriften einge-
halten wurden. 
 
Die Bekanntmachung des Beschlusses zur 6. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. S 2 der Gemeinde Schlangen – 
Gebiet zwischen der Lindenstraße, Am Strothweg, der 
Badstraße, der Straße „Am Tiwitt“ und der Wiesenstraße, 
einschließlich der Flurstücke westlich der Wiesenstraße – 
im Ortsteil Schlangen, gem. § 2 Abs. 1 BauGB wird hiermit 
angeordnet. 
 
In der Ausführung der vorstehenden Beschlüsse wird hier-
mit bekanntgemacht, dass der Entwurf der zur 6. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. S 2 der Gemeinde Schlangen – 
Gebiet zwischen der Lindenstraße, Am Strothweg, der 
Badstraße, der Straße „Am Tiwitt“ und der Wiesenstraße, 
einschließlich der Flurstücke westlich der Wiesenstraße – 
im Ortsteil Schlangen, in der Zeit vom 
 

04. Februar 2015 bis einschl. 04. März 2015 
 
während der Dienstzeiten (montags bis freitags von 8.30 
Uhr bis 12.15 Uhr sowie donnerstags von 14.00 Uhr bis 
18.00 Uhr) im Bauamt des Rathauses Schlangen, Im Dorfe 
2, 33189 Schlangen, öffentlich ausliegt.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in der 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich.  
 
Bedenken und Anregungen zu der offen liegenden Be-
gründung können während der Auslegungsfrist schriftlich 
oder zur Niederschrift im Rathaus Schlangen, Im Dorfe 2, 
33189 Schlangen, vorgebracht werden. 
 
Schlangen, den 12.01.2015 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 26.01.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Übersichtsplan der  zur 6. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. S 2 der Gemeinde Schlangen – Gebiet zwi-
schen der Lindenstraße, Am Strothweg, der Badstraße, 
der Straße „Am Tiwitt“ und der Wiesenstraße, ein-
schließlich der Flurstücke westlich der Wiesenstraße – 
im Ortsteil Schlangen 
 

 

 
 
32 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung vom 09.01.2015 an Herrn Karl-Heinz Vogt 
 
An Herrn Karl-Heinz Vogt ist am 09.01.2015 unter dem Ak-
tenzeichen 2015/Vogt-Wt eine schriftliche Ordnungsverfü-
gung erlassen worden. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
Herr Karl-Heinz Vogt unter der angegebenen Anschrift 
nicht zu ermitteln ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07. März 2006 wird daher die Ordnungsverfügung durch 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Sie gilt als zuge-
stellt, wenn seit dem Tage dieser Bekanntmachung mehr 
als zwei Wochen vergangen sind. Mit der Zustellung be-
ginnt die Widerspruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel 
grundsätzlich nicht möglich sind. 
 
Der Betroffene kann die Ordnungsverfügung bei der Ge-
meindeverwaltung Schlangen, Fachbereich Ordnung und 
Soziales, Bürgerbüro, Kirchplatz 6, in 33189 Schlangen 
während der üblichen Dienstzeiten in Empfang nehmen. 
 
Schlangen, den 16.01.2015 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 26.01.2015 
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Sparkasse Lemgo 
 
33 2. Sitzung des Sparkassenzweckverbandes 

des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuf-
len und Lemgo am Dienstag, 27. Januar 2015, 
15.00 Uhr 

 
Die 2. Sitzung des Sparkassenzweckverbandes 
des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuflen und Lem-
go findet am 
 
Dienstag, 27. Januar 2015, 15.00 Uhr, 
im Sitzungsraum 406-409 der Sparkasse Lemgo, 
Mittelstraße 73-79, 32657 Lemgo, 
 
statt. 
 
TOP 1: Wahlen 
 

a) Wahl eines ordentlichen Mitgliedes des Ver-
waltungsrates der Sparkasse Lemgo 

b) Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes des 
Verwaltungsrates der Sparkasse Lemgo 

 
TOP 2: Verpflichtung von Mitgliedern der Zweckverbands-

versammlung zur Verschwiegenheit sowie Beleh-
rung über die Ausschließungsgründe 

 
TOP 3: Kurzbericht über das Jahresergebnis 2014 
 
TOP 4: Verschiedenes 
 
Lemgo, 13. Januar 2015 
 
 
Horst Bradtmüller 
Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung 

Kr.Bl.Lippe 26.01.2015 
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Volkshochschule Lippe-West 
 
34 Jahresabschluss zum 31.12.2013 
 
Die Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule 
Lippe-West hat am 25.11.2014 den Jahresabschluss zum 
31.12.2014 festgestellt und über die Verwendung des Jah-
resüberschusses wie folgt beschlossen: 
 
„Der Jahresüberschuss von 1.410,97 € wird der allgemei-
nen Rücklage zugeführt.“ 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wird ab dem 
15.01.2015 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses für 
das Jahr 2014 in der Volkshochschule Lippe-West, Lange 
Str. 124, 32791 Lage im ersten Oberschoss, Raum 212, 
zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW (GPA) in Herne über die Prüfung des Jahresab-
schlusses lautet wie folgt: 
 
Diese hat mit Datum vom 13.01.2014 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt. 
Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Zweckverbandes Volkshochschule Lip-
pe-West. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31.12.2013 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Concunia GmbH, Münster, bedient.  
Diese hat mit Datum vom 01.10.2014 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.  
„Wir haben den Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht des Zweck-
verbands Volkshochschule Lippe-West für das Haushalts-
jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht liegen in der Verantwortung des Verbandsvor-
stehers des Zweckverbands Volkshochschule Lippe-West. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht abzugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 18 GkG, 
§ 106 GO NRW sowie entsprechend § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so 
zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jah-
resabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wer-
den die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld des Zweckverbands 
Volkshochschule Lippe-West sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. 
 
 
 
 

 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen des Verbandsvorstehers des 
Zweckverbands Volkshochschule Lippe-West sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unse-
re Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbands Volks-
hochschule Lippe-West. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Zweckverbands Volkshochschule Lippe-West und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar.“ 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Concunia GmbH ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt 
dabei zu folgendem Ergebnis: 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 13.01.2015 
 
GPA NRW 
Im Auftrag 
 
Matthias Middel 
 
Vorstehender Prüfvermerk wird hiermit gemäß § 3 (5) der 
Verordnung über die durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) bekannt gemacht. 
 
 
Gez. Christian Liebrecht 
-Zweckverbandsvorsteher- 

Kr.Bl.Lippe 26.01.2015 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,82 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


